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1 Anlass und Fragestellung 

Die Gemeinde Langgöns erstellt derzeit im Ortsteil Cleeberg den Bebauungsplan „Wohngebiet 

Alte Mark“. Das als Wochenendhausgebiet entstandene Gebiet weist inzwischen überwiegend 

eine Wohnnutzung auf, die nunmehr baurechtlich gesichert werden soll. Zudem ermöglicht der 

Bebauungsplan die Schließung von Baulücken. 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB erstellt. 

Somit ist weder eine Umweltprüfung durchzuführen noch finden die Vorschriften der Eingriffs-

regelung Anwendung. 

Bezüglich der Umweltbelange ist daher nur eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange 

gemäß § 44 (1) BNatSchG erforderlich, die hiermit vorgelegt wird.  

Im Mittelpunkt der Artenschutzprüfung stehen folgende Fragestellungen: 

1. Kommen artenschutzrechtlich relevante Arten im Geltungsbereich bzw. in den vorhaben- 

und artspezifischen Wirkzonen vor? 

2. Kann das geplante Vorhaben artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen nach 

sich ziehen? 

3. Können ggf. zu prognostizierende Beeinträchtigungen durch Vermeidungsmaßnahmen 

vermieden oder kann das Wirksamwerden der Beeinträchtigungen durch CEF-Maßnah-

men vorab verhindert werden? 

4. Können im Falle der Notwendigkeit eines Ausnahmeverfahrens die Ausnahmevoraus-

setzungen dargelegt werden? 

2 Rechtliche und inhaltliche Anforderungen an die Artenschutz-
prüfung 

Die Anforderungen des Artenschutzrechts bestimmen neben den fachlichen Aspekten die In-

halte der Artenschutzprüfung. In diesem Kapitel werden die zum Verständnis der gutachterli-

chen Aussagen wesentlichen Aspekte dargestellt und diskutiert. 

Artenschutzrechtliche Verbote und ihre Prüfung 

Tabelle 1 stellt im Überblick die artenschutzrechtlichen Regelungen dar. 

Tabelle 1: Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG 

Rechtliche Grund-

lage 

Rechtliche Anforderung 

§ 44 (1), Nr. 1 Verbot, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
• nachzustellen, 
• sie zu fangen, 
• sie zu verletzen oder zu töten oder 
• ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen oder 
• zu beschädigen oder 
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Rechtliche Grund-

lage 

Rechtliche Anforderung 

• zu zerstören. 

§ 44 (1), Nr. 2 Verbot, wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der eu-
ropäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. 

§ 44 (1), Nr. 3 Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere 
der besonders geschützten Arten aus der Natur  
• zu entnehmen, 
• zu beschädigen oder 
• zu zerstören. 

§ 44 (1), Nr. 4 Verbot, wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten und 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur  
• zu entnehmen, 
• sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
• zu zerstören. 

Die Aufzählung in Tabelle 1 entspricht im Rahmen der Artenschutzprüfung einem Prüfpro-

gramm, wobei die zu prüfenden Verbotstatbestände wie folgt zusammengefasst werden kön-

nen:  

1. Verbot der Schädigung oder Zerstörung von Lebensstätten (Schädigungsverbot), 

2. Fang-, Verletzungs- und Tötungsverbot (Tötungsverbot), 

3. Störungsverbot. 

1. Schädigungsverbot 

Hinsichtlich des Schädigungsverbots ist zunächst zu prüfen, ob eine Schädigung oder Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt (1. Prüfschritt). Eine solche ist dann zu er-

warten, wenn zum Beispiel im Hinblick auf eine Vogelart der Brutplatz, aber auch Ruhestätten 

wie Deckungsbereiche oder Tageseinstände, erheblich beeinträchtigt oder zerstört werden. 

Dabei (s. folgenden Abschnitt) sind nur die Lebensstätten per se samt ihren maßgeblichen 

Funktionen zu betrachten und nicht etwa der gesamte Lebensraum. Jedoch können auch Ein-

griffe in Lebensstätten relevant sein, wenn selbige zum Zeitpunkt des Eingriffs gar nicht in 

Nutzung sind, jedoch regelmäßig und wiederkehrend genutzt werden.  

Im Einzelfall können aber auch Eingriffe in räumlich nicht unmittelbar der Lebensstätte zuge-

hörige Bereiche artenschutzrechtlich relevant werden, wenn die Beeinträchtigungen zum voll-

ständigen Verlust der Funktionalität der Lebensstätte führen (z.B. SCHUMACHER et al. 2011).  

Der Verbotstatbestand der Schädigung ist im Sinne des Artenschutzrechts stets nur dann er-

füllt, wenn die ökologische Funktion der betroffenen Lebensstätten im räumlichen Zusammen-

hang nicht gewahrt werden kann (§ 44 (5) BNatSchG), was im 2. Prüfschritt im Rahmen der 

Prüfung auf ein Vorliegen des Verbots zu beurteilen ist. Zentrales Kriterium (vgl. LANA 2006) 

für die Beurteilung des Verbotstatbestands ist somit die Funktionsfähigkeit der Lebensstätten 

im räumlichen Zusammenhang.  
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2. Tötungsverbot 

Bei Tötung / Verletzung von Individuen einer geschützten Art gilt nach gefestigter Auffassung, 

dass die Erheblichkeitsschwelle überschritten wird, sobald das „allgemeine (sozialadäquate) 

Lebensrisiko“ der Tiere überschritten ist. Dies wäre zu befürchten, wenn es zu einem signifi-

kanten Anstieg von Todesfällen kommt (vgl. auch BVerwG 9A 14/07, Urteil vom 9.7.08, VG 

Minden Az. 11 K 53/09).  

3. Störungsverbot 

Tatbestandsmäßige Störungen sind an bestimmte Zeiten im Lebenszyklus von Tieren gebun-

den, konkret an Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-

ten. Der Störungsbegriff ist dabei wohl recht weit zu fassen und kann beispielweise auch Ver-

treibungswirkungen oder Zerschneidungswirkungen (z.B. GELLERMANN 2003, LANA 2006, 

HMUELV 2011, vgl. EuGH Urteil vom 30.1.2011 – Rs. C-103/00) umfassen.  

Als wesentlich für die Störung kann erachtet werden, ob sie zu einer Verhaltensänderung oder 

zu physiologischen Veränderungen bei den Tieren führt.  

Tatbestandsmäßig erfüllt ist die Störung aber nur, wenn sie erheblich ist, das heißt, wenn der 

Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert wird.  

Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

Der Prüfung auf die Verletzung von Verbotstatbeständen sind die Möglichkeiten zur Umset-

zung von Vermeidungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung der 

ökologischen Funktionen (“CEF-Maßnahmen1“, in § 44 Abs. 5 BNatSchG. „vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen“) zugrunde zu legen. Kann mit Hilfe von Vermeidungs- und / oder CEF-

Maßnahmen eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung verhindert werden, so ist 

kein Ausnahmeverfahren nach § 45 (7) BNatSchG durchzuführen. 

Ausnahmeverfahren 

Sind auch nach Durchführung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen noch Beeinträchti-

gungen im Sinne des Artenschutzrechts zu erwarten, ist ein Ausnahmeverfahren nach § 45 

(7) BNatSchG durchzuführen. Dabei ist zu prüfen, ob die Ausnahmevoraussetzungen erfüllt 

werden können. Ausnahmen dürfen nur zugelassen werden, wenn: 

• zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art bestehen, 

• keine zumutbaren Alternativen existieren und 

• sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. 

                                                
1 CEF-Maßnahme = „measures to ensure continued ecological functionality“: Maßnahmen, die durch 
aktive, vorgezogene Maßnahmen eine Verschlechterung der ökologischen Funktionen verhindern. 
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Bedeutsam im Zusammenhang mit dem Ausnahmenverfahren ist der Begriff der „FCS-Maß-

nahme“. Dies sind Maßnahmen zur Wahrung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes 

(„measures to ensure a favourable conservation status“). 

Fazit zu Kap. 2 (Rechtliche Anforderungen):  

Das Artenschutzrecht sieht einen umfassenden Schutz für die Arten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie und die Europäischen Vogelarten vor. Kommen solche Arten im Plangebiet oder 

dessen Umfeld vor, ist im Rahmen von Planverfahren die Verletzung von artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbeständen zu prüfen. 

3 Methodisches Vorgehen 

3.1 Datengrundlagen 

Im Hinblick auf den vorliegenden Artenschutzbeitrag konnten – über die konkreten Erhebun-

gen im Untersuchungsgebiet hinaus – keine weiteren Datenquellen genutzt werden. 

3.2 Das Plangebiet 

Naturräumlich gehört das Plangebiet der naturräumlichen Haupteinheit „Östlicher Hinter-

taunus“ an. Dort liegt es im Naturraum 302.0 „Wetzlarer Hintertaunus“. Der Wetzlarer Hinter-

taunus besteht aus einem überwiegend bewaldeten Hügelland mit mäßig hohen Höhenzügen. 

Das Plangebiet liegt auf einer ca. 400 m hohen, bewaldeten Hügelkuppe im Südwesten von 

Cleeberg. Die mittleren Jahresniederschläge liegen zwischen 700 und 800 mm und die Jah-

resmitteltemperaturen zwischen 8 und 9° C (Quelle: Umweltatlas Hessen). 

Eindrücke vom Plangebiet vermitteln auch die nachfolgenden Fotos: 

Abb. 1: Blick auf das Plangebiet von Süden (an der K365) her. 
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Abb. 2: Blick von Südwesten her auf das Plangebiet am Gegenhang. 

 

Abb. 3: Blick auf einen typischen Straßenzug mit Bebauung und bewaldeten Flächen. 

 

Abb. 3: Auch dieses Foto verdeutlicht den typischen Charakter des Gebiets. 
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Karte 1: Lage und Ausdehnung des Plangebiets 
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3.3  Erfassungsmethoden 

Die Begehungstermine zu den untersuchten Arten und Artengruppen sind der folgenden Matrix 

zu entnehmen: 

Tabelle 2: Erfassungstermine und -inhalte 
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Vögel x x x x x x x x - - - - 

Fledermäuse    x  x   x x  x 

Reptilien   - - x - - x x x x - 

Haselmaus           x x 

Erläuterungen: x = Gezielte Kartierung; - = Zufallsbeobachtungen. 

Zusätzlich wurden im Zuge der Begehungen Befragungen zu Vorkommen der Haselmaus 

durchgeführt und auf Hinweise zu deren Vorkommen geachtet. 

Nachfolgend werden die Erfassungsmethoden für die untersuchten Arten / Artengruppen dar-

gestellt. 

3.3.1 Kartierung der Sommervögel (Brutvögel und Nahrungsgäste) 

Die Untersuchung der Vögel diente der möglichst vollständigen Erfassung der Sommervogel-

arten, also der Brutvögel und Nahrungsgäste. Es wurde eine Revierkartierung in enger Anleh-

nung an die Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 

2005) durchgeführt. Dabei kamen folgende Erfassungsmethoden zum Einsatz 

1. Akustisches Verhören revieranzeigender Gesänge und Rufe; 

2. Sichtbeobachtungen unter Zuhilfenahme eines 12-fach vergrößernden Fernglases. 

Die Statusangaben beruhen auf den Standards nach SÜDBECK et al. (2005). Danach werden 

folgende Statusangaben differenziert: 

• A: Mögliches Brüten / Brutzeitfeststellung; 

• B: Wahrscheinliches Brüten / Brutverdacht; 

• C: Gesichertes Brüten / Brutnachweis. 

Darüber hinaus fanden folgende Statusangaben Verwendung: 

• Durchzügler (D): aktiver Durchzug auf dem Zuge ohne funktionellen Bezug zum Ge-

biet; 

• Rastvogel (R): Auf dem Zug zur Rast einfallend; 
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• Nahrungsgast (N): Beobachtung bei der Nahrungssuche ohne revieranzeigendes 

Verhalten und 

• Überflug (Ü): Die beobachtete Art überflog das Untersuchungsgebiet nur und zeigte 

keinerlei funktionale Beziehungen zu diesem. 

3.3.2 Erfassung der Fledermäuse 

Zur Erfassung der Fledermäuse wurden zwei Methoden angewendet: 

1. Transektbegehungen mit mobilen Ultraschall-Detektoren und  

2. Aufzeichnungen mittels Horchboxen. 

Im Zuge der Transektbegehungen wurde jeweils im gesamten Plangebiet alle befestigten 

Wege begangen, wobei punktuell auch Schleifen in benachbarte Waldstrukturen gelegt wur-

den. Als Detektor kam der Pettersson D 240 zum Einsatz. 

An den Tagen der Transektbegehungen wurden auch jeweils 5 Horchboxen an sorgfältig aus-

gewählten Standorten ausgebracht. Die Horchboxen kamen vor allem im Inneren von Wald-

flächen zum Einsatz, so dass sie die schwerpunktmäßig auf den Wegen erfolgenden Tran-

sektbegehungen optimal ergänzten. Als Horchboxen wurden batcorder 2 eingesetzt. 

Bei den Statusangaben wurde unterschieden zwischen: 

• Quartier / Wochenstube; 

• Jagd und 

• Transferflug, 

wobei Jagd und Transferflug oft ineinander übergehen und meist nicht klar zu unterscheiden 

sind. 

Im Rahmen der übrigen Begehungen wurden Nistkästen aufgenommen. Die Untersuchungen 

des Jahres 2012 sollten aktualisiert und auf die Kontrolle aller Baumquartiere ausgedehnt wer-

den. 

3.3.3 Erfassung der Reptilien 

Die Erfassung der Reptilien fußte auf der Ausbringung von 20 Reptilienmatten im Spätwinter. 

Die Matten wurden in und am Rande der Waldbereiche in für Reptilien geeigneten Bereichen 

platziert und im Rahmen der übrigen Begehungen regelmäßig kontrolliert. Zudem wurden im 

Rahmen der übrigen Begehungen gezielte Kontrollen der potenziell relevanten Strukturen (Alt-

grasstreifen, Brachen etc.) auf Vorkommen von Eidechsen (speziell Zauneidechse) durchge-

führt. 

Statusangaben wurden bei den Reptilien nicht differenziert. Es wurde stets davon ausgegan-

gen, dass Nachweise in engem Zusammenhang mit der Fortpflanzungsstätte standen. Repti-

lien wurden daher stets als resident erachtet. 
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3.3.4 Erfassung der Haselmäuse 

Um festzustellen, ob im Untersuchungsraum Haselmäuse vorkommen, wurden fünf Hasel-

mauskästen im Spätwinter aufgehängt und im Rahmen der weiteren Begehungen regelmäßig 

kontrolliert. Zudem wurde auf Haselnüsse mit typischen Nagespuren geachtet sowie auf Frei-

nester. 

Die 2012 verwendeten Methoden entsprechen nicht mehr dem heutigen Kenntnisstand, wes-

halb 2017 gezielte Nacherhebungen mit speziellen Nachweis-Tubes erfolgen sollten. 

Fazit zu Kap. 3 (Methodisches Vorgehen): Im Jahr 2012 wurden im Plangebiet umfassende 

Untersuchungen zur Fauna durchgeführt, die vor allem den artenschutzrechtlich potenziell re-

levanten Arten und Artengruppen galten. Untersuchungsgegenstand waren daher die Som-

mervögel, die Fledermäuse, die Reptilien und die Haselmaus. 

4 Ergebnisse 

4.1 Vögel 

Die Ergebnisse zur Avifauna lassen sich aus der nachfolgenden Tabelle ersehen. Die Karte 

„A.1“ im Anhang 2 zeigt die Nachweisorte der bemerkenswerten Arten. 

Der Erhaltungszustand der Vogelarten in Hessen wird in Tabelle 3 durch die farbliche Hinter-

legung in der Spalte RL Hessen dargestellt (s. HMUELV 2011). „Grün“ bedeutet dabei günsti-

ger Erhaltungszustand, „gelb“ einen ungünstigen, unzureichenden und „rot“ einen ungünsti-

gen, schlechten Erhaltungszustand. 

Tabelle 3: Nachgewiesene Vogelarten 

Nr. Deutscher Name 
Wissenschaftli-
cher Name 
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1. Amsel Turdus merula - - Ar1 b C V x  

2.  Bachstelze Motacilla alba - - Ar1 b B II x  

3.  Blaumeise Parus caeruleus - - Ar1 b B V x  

4.  Bluthänfling 
Carduelis can-
nabina 

3 3 Ar1 b B II x  

5.  Buchfink Fringilla coelebs - - Ar1 b B V x  

6.  Buntspecht Dendrocopos major - - Ar1 b B II x  
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Nr. Deutscher Name 
Wissenschaftli-
cher Name 
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7.  Dohle Corvus monedula - - Ar1 b Ü III  x 

8.  Dorngrasmücke Sylvia communis - - Ar1 b B II x  

9.  Eichelhäher Garrulus glandarius - - Ar1 b A I x  

10.  Elster Pica pica - - Ar1 b C,B II B C 

11.  Feldlerche Alauda arvensis 3 V Ar1 b B III  x 

12.  Feldsperling Passer montanus V V A1 b B III x  

13.  Fitis 
Phylloscopus trochi-
lus 

- - Ar1 b B II x  

14.  Gartenbaumläufer 
Certhia brachyda-
ctyla 

- - Ar1 b B I x  

15.  Gartengrasmücke Sylvia borin - - Ar1 b B II x  

16.  Gartenrotschwanz 
Phoenicurus phoe-
nicurus 

V 2 Ar1 b B III x  

17.  Gimpel Pyrrhula pyrrhula - - Ar1 b A I x  

18.  Girlitz Serinus serinus - - Ar1 b B III x  

19.  Goldammer Emberiza citrinella V V Ar1 b B IV x  

20.  Grauschnäpper Muscicapa striata V - Ar1 b B I x  

21.  Grünfink Carduelis chloris - - Ar1 b B III x  

22.  Grünspecht Picus viridis - - Ar1 b,s B,N I N B 

23.  Haubenmeise Parus cristatus - - Ar1 b B II x  

24.  Hausrotschwanz 
Phoenicurus 
ochruros 

- - Ar1 b B III x  

25.  Haussperling Passer domesticus V V Ar1 b B IV x  

26.  Heckenbraunelle Prunella modularis  - Ar1 b B III x  

27.  Kernbeißer 
Coccothraustes coc-
cothraustes 

- - Ar1 b B III x  

28.  
Klappergrasmü-
cke 

Sylvia curruca - V Ar1 b B II x  

29.  Kleiber Sitta europaea - - Ar1  b B II x  

30.  Kleinspecht Dendrocopos minor V V Ar1 b N I x  

31.  Kohlmeise Parus major - - Ar1 b B V x  

32.  Mauersegler Apus apus - - Ar1 b N IV x  

33.  Mäusebussard Buteo buteo - - Ar1 b,s Ü,N II Ü N 

34.  Mehlschwalbe Delichon urbica 3 3 Ar1 b N V x  

35.  Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla - - Ar1 b B V x  

36.  Rabenkrähe Corvus corone - - Ar1 b A,B II A B 

37.  Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 3 Ar1 b A,N III N A 
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Nr. Deutscher Name 
Wissenschaftli-
cher Name 
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38.  Ringeltaube Columba palumbus - - Ar1 b B IV x  

39.  Rotkehlchen Erithacus rubecula - - Ar1 b B III x  

40.  
Sommergoldhähn-
chen 

Regulus ignicapillus - - Ar1 b B I x  

41.  Star Sturnus vulgaris 3 - Ar1 b C IV x  

42.  Stieglitz Carduelis carduelis - V Ar1 b B,A II A B 

43.  Straßentaube 
Columba livia f. do-
mestica 

GF GF - - Ü III x  

44.  Sumpfmeise Parus palustris - - Ar1 b B I x  

45.  Teichrohrsänger 
Acrocephalus scir-
paceus 

- V Ar1 b R I  x 

46.  Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 3 V Ar1 b B III x  

47.  Turmfalke Falco tinnunculus - - Ar1 b,s B,N II N B 

48.  Türkentaube 
Streptopelia de-
caocto 

- - Ar1 b B,N II N B 

49.  Wacholderdrossel Turdus pilaris - - Ar1 b B II x  

50.  Weidenmeise Parus montanus - V Ar1 b N I  x 

51.  Zaunkönig 
Troglodytes troglody-
tes 

- - Ar1 b B III x  

52.  Zilpzalp 
Phylloscopus col-
lybita 

- - Ar1 b B IV x  

Erläuterungen zur Tabelle:  
GB = Geltungsbereich. 
Gefährdung: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, - = ungefährdet, GF = Gefangenschafts-
flüchtling / Neozoon, nn = nicht eingestuft & kein Brutvogel. 
Artenschutz: Ah1 = Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, Ar1= Art des Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie, b 
= besonders geschützt, s = streng geschützt.  
Häufigkeit: I = Einzelnachweis; II = 2 – 3 Tiere / Brutpaare; III = 4 - 5 Tiere / Brutpaare; IV = 6 – 10 Tiere / Brutpaare; 
V = > 10 Tiere / Brutpaare.  
Status: A = möglicherweise brütend, B = wahrscheinlich brütend, C = sicher brütend, N = Nahrungsgast, D = Durch-
zügler, R =Rastvogel/ Wintergast, Ü = Überflug. 
Quellen: Rote Liste Hessen: HMUKLV (2014), Rote Liste Deutschland: DRV & NABU (2015); Erhaltungszustände: 
VSW (2014).  

2012 konnten 52 Vogelarten nachgewiesen werden, wobei vier Arten nur außerhalb des UG 

festgestellt wurden. Neun Arten traten nur als Gastvögel oder überfliegend auf. 

Als Brutvogel (mindestens Status A) des Untersuchungsgebiets konnten somit 39 Arten an-

gesprochen werden. Gemessen an der Größe des Geltungsbereichs konnte damit eine etwas 

überdurchschnittliche Artenvielfalt festgestellt werden. Dies ist der hohen Strukturvielfalt und 
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der Lage des Siedlungsbereichs im Wald zuzuschreiben. Aufgrund dieser Vielfalt von Struk-

turen kamen sowohl typische Arten des Siedlungsbereichs wie auch von Gehölzen und des 

Waldes vor. 

4.2 Fledermäuse 

Im Plangebiet konnten in den Jahren 2012 und 2013 die in der folgenden Tabelle aufgeführten 

Fledermausarten festgestellt werden.  

Die farblichen Hinterlegungen stehen für die Erhaltungszustände auf verschiedenen räumli-

chen Ebenen; in der Spalte „RL Hessen“ für Hessen, in der Spalte „RL Deutschland“ für 

Deutschland und in der Spalte „FFH-Richtlinie“ für die kontinentale Region in Europa. Hin-

sichtlich der Bedeutung der Farben sei auf Tabelle 3 verwiesen. 

Tabelle 4: Nachgewiesene Fledermausarten 

Nr. Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name 

Gefähr-
dung 

Arten- 
schutz 
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Bestand 
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1. Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus G 2 IV b,s N I x  

2. Fransenfledermaus Myotis nattereri - 2 IV b,s N I x  

3. Mausohrartige Myotis   IV b,s N II x  

4. Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 3 IV b,s N I x  

5. Abendseglerartige Nyctaloide   IV b,s N II x  

6. Braunes Langohr2 Plecotus auritus V 2 IV b,s N I x  

7. Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrel-
lus 

- 3 IV b,s N IV x  

Erläuterungen:  
GB = Geltungsbereich. 
Gefährdung: RL = Rote Liste, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, D = Daten unzureichend. 
Artenschutz: IV = Art des Anhangs IV der FFH-RL, II = Art des Anhangs II der FFH-RL, b = besonders geschützt, s 
= streng geschützt. 
Häufigkeit: I = Einzelnachweis, sehr geringe Dichte, II = geringe Dichte / Anzahl; III = mittlere Dichte / Anzahl; IV = 
hohe Dichte / Anzahl; V = dominant, sehr hohe Dichte. 
Status: N = Nahrungsgast (Jagdrevier). 
Quellen: Rote Liste Hessen: HMILFN (1996), Rote Liste Deutschland: BFN (2009); Erhaltungszustände: Hessen-
Forst FENA (2013).  

                                                
2 Die beiden Arten der Gattung Plecotus sind im Detektor nicht zu unterscheiden. Daher wird hier von 
der – gerade auch in den höheren Lagen – deutlich häufigeren Art ausgegangen. 
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Im Jahr 2012 ließen sich fünf Fledermausarten bis auf Artniveau bestimmen. Bei den Abend-

seglerartigen und mehreren Individuen der Mausohrartigen gelangen nicht immer Bestimmun-

gen bis auf Artniveau, so dass diese beiden Artengruppen hinzukamen.  

Die mit Abstand häufigste Art war die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die überall 

in ganz Hessen vorkommt und allgemein die häufigste Fledermausart in Deutschland ist. Alle 

anderen Arten waren nur vereinzelt in den Detektoraufnahmen feststellbar. Besonders be-

merkenswerte, also seltene oder sehr anspruchsvolle Arten konnten nicht nachgewiesen wer-

den.  

Insgesamt wurden 51 Nistkästen im Untersuchungsgebiet festgestellt, darunter 47 Meisen-

nistkästen sowie vereinzelt Halbhöhlen und große Nistkästen, wie sie von Waldkauz oder 

Dohle genutzt werden. Einen Überblick über die Nistkasten-Standorte bietet Karte 2 

(Seite 17). 

4.3 Reptilien 

Im Zuge der Kartierung der Reptilien konnten folgende Arten erfasst werden: 

Tabelle 5: Nachgewiesene Reptilienarten 

Nr. 
Deutscher 
Name 

Wissenschaft-
licher Name 

Gefähr- 
dung 

Arten- 
schutz 

Örtlicher  
Bestand 
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1.  Blindschleiche Anguis fragilis - - - b C IV x x 

Erläuterungen:  
Gefährdung: RL = Rote Liste, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, D = Daten unzureichend. 
Artenschutz: IV = Art des Anhangs IV der FFH-RL, II = Art des Anhangs II der FFH-RL, b = besonders geschützt, s 
= streng geschützt. 
Häufigkeit: I = Einzelnachweis, sehr geringe Dichte, II = geringe Dichte / Anzahl; III = mittlere Dichte / Anzahl; IV = 
hohe Dichte / Anzahl; V = dominant, sehr hohe Dichte. 
Status: N = Nahrungsgast (Jagdrevier). 
Quellen: Rote Liste Hessen: AGAR (2010), Rote Liste Deutschland: BFN (2009); Erhaltungszustände: Hessen-
Forst FENA (2013).  

Im Geltungsbereich konnte mit der Blindschleiche nur die häufigste Reptilienart in Deutsch-

land festgestellt werden. Keine Nachweise gelangen 2012 von der Ringelnatter (Natrix natrix), 

die jedoch durchaus zu erwarten ist. Wie die Blindschleiche auch, ist diese Art unter arten-

schutzrechtlichen Gesichtspunkten faktisch ohne Bedeutung. 
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Karte 2: Nistkasten-Standorte im Untersuchungsgebiet 
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4.4 Haselmaus 

Die Kontrolle der Haselmauskästen erbrachte keinen Nachweis von Haselmäusen. Auch im 

Rahmen der sonstigen Untersuchungen ergaben sich keine Hinweise auf ein Vorkommen der 

Art. Einschränkend muss hier jedoch darauf hingewiesen werden, dass die seinerzeit verwen-

dete Untersuchungsmethode den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. 

Fazit zu Kap. 4 (Ergebnisse): 

Bei den Vögeln ist die Artenvielfalt des UG als mäßig hoch zu bezeichnen. 40 Brutvogelarten 

spiegeln die recht hohe Strukturvielfalt des Plangebiets wider. Herausragend bedeutsame Ar-

ten fehlten hingegen, obgleich mit Gartenrotschwanz und Bluthänfling zwei Arten mit schlech-

tem Erhaltungszustand in Hessen festgestellt werden konnten. 

Fünf Fledermausarten konnten bis auf Artniveau bestimmt werden, wobei keine Art als beson-

ders bemerkenswert einzustufen war. So fehlten vor allem Arten mit schlechtem Erhaltungs-

zustand. 

Bei den Reptilien konnte allein die Blindschleiche nachgewiesen werden. 

Die Haselmaus konnte 2012 im Geltungsbereich nicht festgestellt werden. 

5 Auswirkungsprognose / Prüfung der Zugriffsverbote 

5.1 Beschreibung des Vorhabens 

Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Kenndaten zu den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans, die unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten bedeutsam sind. 

Tabelle 6: Kenndaten zum Bebauungsplan  

Parameter Ausprägung 

Größe des Geltungsbereichs 10,5 ha 

Art der baulichen Nutzung Reines Wohngebiet (WR), ca. 20 bisher nicht 
bebaute Parzellen dürfen bebaut werden. 

Maß der baulichen Nutzung • Maximal zulässige Grundfläche: 100 m²; 
• Mit Nebenanlagen und Zufahrten maximal 

150 m²; 
• Maximal zulässige Firsthöhe 4 m; 
• Offene Bauweise; 
• Festsetzung von Baugrenzen; 
• Stellplätze sowie Rad- und Fußwege sind 

mit wasserdurchlässigen Belägen herzu-
stellen; 

• In nicht überbauten Flächen sind Bepflan-
zungen mit standortgerechten, heimischen 
Pflanzen vorzunehmen. 

• Bauzeitenregelung mit ggfls. erforderlicher 
ökologischer Baubegleitung bei Abweichun-
gen; 
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Parameter Ausprägung 

• Unzulässigkeit voll verspiegelter oder ver-
glaster Fassaden.; 

• Wald ist zu erhalten. 

5.2 Wirkfaktoren und Wirkprozesse 

Vorbemerkung: Mit Ausnahme der generell artenschutzrechtlich geschützten Vögel und Fle-

dermäuse konnten keine weiteren artenschutzrechtlich relevanten Arten nachgewiesen wer-

den. Deshalb kann sich die nachfolgende Beschreibung der Wirkfaktoren aus artenschutz-

rechtlicher Sicht auf diese Tiergruppen / -arten konzentrieren.  

5.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

• Tötungen / Verletzungen (Wirkfaktor: Abschieben des Oberbodens, Rodung von Bäu-

men und Gehölzen): Grundsätzlich kann es bei Neubaumaßnahmen durch das Ab-

schieben des Oberbodens sowie die Rodung von Bäumen und Gehölzen zu Verletzun-

gen oder Tötungen von artenschutzrechtlich relevanten Arten kommen.  

Das Abschieben des Oberbodens ist vorliegend mangels Vorkommen relevanter Arten 

ohne Bedeutung. 

Die Rodung von Bäumen und Gehölzen kann sowohl Baumquartiere nutzende Fleder-

mausarten sowie die in Baumhöhlen und frei brütenden Vogelarten der Hecken und 

Gehölze betreffen, gegebenenfalls auch in Bezug auf Nistkästen. 

• Schädigung von Lebensstätten (Wirkfaktor: Abschieben des Oberbodens, Rodung 

von Bäumen und Gehölzen / Flächeninanspruchnahme): 

Betroffen sind dieselben Strukturen und somit auch dieselben Arten wie jene, die von 

Tötungen / Verletzungen betroffen sein könnten. Bisweilen kann dieser Verbotstatbe-

stand allerdings räumlich über den engen Bereich der eigentlichen Lebensstätte hin-

ausgehen, wenn nämlich durch die Maßnahmen die Funktion nicht direkt betroffener 

Lebensstätten zerstört würde.  

• Störungen (Wirkfaktor: Störungen durch Barrieren, Zerschneidung oder Isolation): 

Relevante baubedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkungen kommen für die Vö-

gel und Fledermäuse nicht in Betracht.  

• Störungen (Wirkfaktor: Lärm, Licht): 

Baubedingte, d. h. temporär wirksame Störungen reichen in der Regel nicht aus, um 

artenschutzrechtlich relevante Wirkungen hervorzurufen. Möglicherweise eintretende 

Verhaltensänderungen wie etwa ein räumliches Ausweichen sind in der Regel reversi-

bel und nur in ganz wenigen Einzelfällen populationswirksam. Das gilt in besonderer 

Weise für ein bereits bestehendes Baugebiet. 
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5.2.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

• Tötungen / Verletzungen (Wirkfaktor Kollisionen aufgrund von Glasfassaden / -fens-

tern): Dieser Wirkfaktor betrifft unter den fliegenden Arten nur die sich optisch orientie-

renden Vögel. Für die Fledermäuse ist dieser Aspekt irrelevant. 

Kollisionen von Vögeln an Glasfenstern und -fassaden können einen erheblichen Um-

fang einnehmen. Hier kann dieser Effekt bereits durch den Verzicht auf große Glasflä-

chen und verspiegelte Fassadenteile auf ein artenschutzrechtlich verträgliches Maß 

beschränkt werden. 

• Schädigung von Lebensstätten (Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme): 

Die Flächeninanspruchnahme durch das Wochenendgebiet umfasst ca. 10,5 ha, wobei 

der weitaus größte Teil davon bereits bebaut ist. 

Relevant ist im vorliegenden Fall nur der direkte, dauerhafte Verlust von Lebensstätten 

in Bezug auf Gehölze und Bäume. Grundsätzlich können auch beim Abriss von Ge-

bäuden Lebensstätten zerstört werden.  

• Störungen (Wirkfaktor: Störungen durch Barrieren, Zerschneidung oder Isolation):  

Anlagenbedingte Verhaltensänderungen der vorkommenden Arten können durch den 

Bau neuer Wohnhäuser eintreten. Jedoch äußern sie sich bei Vögeln und Fledermäu-

sen lediglich in veränderten Flugrouten, vor allem zwischen dem Brutplatz und den 

Nahrungssuchflächen. Derlei Umwege sind artenschutzrechtlich ohne Belang. 

5.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

• Störungen (Wirkfaktor Lärm, Licht) 

Potenziell relevante betriebsbedingte Störungen sind in einem Wohngebiet weitgehend 

auf den Lärm beschränkt. Die vorkommenden Arten gehören aber durchweg zu den 

wenig lärmempfindlichen Spezies (für die Vögel s. GARNIEL & MIERWALD 2010), so dass 

Rückwirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population von vornherein aus-

geschlossen werden können. 

5.3 Vermeidungsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen 

Der artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse (s. Kap. 5.4) sind die Vermeidungs- und CEF-Maß-

nahmen zugrunde zu legen. Ihre Darstellung wird deshalb den weiteren Kapiteln zur Prüfung 

der artenschutzrechtlichen Verbote vorangestellt.  

Unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sind die in der nachfolgenden Tabelle darge-

stellten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen durchzuführen: 
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Tabelle 7: Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

Code Bezeichnung Beschreibung 

AV 1 Bauzeitenregelung für 
Rodungsarbeiten 

Sofern Gehölze / Bäume gerodet / gefällt werden, sind diese Arbeiten in der Phase vom 1. Oktober bis zum 
28. Februar durchzuführen.  

Sofern von dieser Regelung – begründet – abgewichen werden soll, ist mittels ökologischer Baubegleitung 
und -koordination sicherzustellen, dass keine geschützten Lebensstätten erheblich beeinträchtigt werden. 

AV 2 Baubegleitung beim Ab-
riss oder der Sanierung 
von Gebäuden sowie bei 
Abweichungen von AV 1 

Beim Abriss von Gebäuden oder Gebäudesanierungen, die Lebensstätten – vor allem im Bereich des Daches 
– betreffen könnten, ist durch eine ökologische Baubegleitung und -koordination sicherzustellen, dass keine 
geschützten Lebensstätten zerstört und damit einhergehend geschützte Tiere getötet / verletzt werden.  

Davon kann abgewichen werden, wenn die Arbeiten in der Phase vom 1. Oktober bis zum 28. Februar erfol-
gen und die Gebäude nachweisbar nicht als Winterquartier von Fledermäusen dienen können. 

AV 3 Verzicht auf vollverspie-
gelte / voll verglaste Fas-
saden; Vermeidung von 
Vogelschlag an Fenstern 

Voll verspiegelte / verglaste Fassaden sind unzulässig. Das mindert insbesondere die Gefährdung für Vögel 
hinsichtlich Kollisionen mit Glasflächen.  

Bei Fenstern, die Bäume oder andere naturnahe Strukturen widerspiegeln oder die einen Durchblick auf na-
turnahe Flächen ermöglichen, wird empfohlen, Vorrichtungen gegen Kollisionen mit Kleinvögeln zu installie-
ren. 

C 1 Bereitstellung von Aus-
weich-Quartieren für Fle-
dermäuse 

Im Hinblick auf den möglichen Verlust von Quartieren im Zuge der Rodung von Bäumen und ggf. auch des 
Abrisses von Gebäuden sind für die Fledermäuse 20 Kunstquartiere aufzuhängen. Dies sichert eine deutliche 
Überkompensation des denkbaren Verlusts an Quartieren. 

In der Systematik nach Schwegler sind folgende Kastentypen in den außerhalb der Baufelder liegenden, 
waldartigen Bereichen aufzuhängen: 

• 10 Flachkästen, Typ 1 FF; 
• 10 Fledermaushöhlen 2 F. 

C 2 Aufhängen von Nistkäs-
ten  

Hinsichtlich des möglichen Verlusts von Vogelbrutstätten sind ebenfalls 20 Kästen folgenden Typs an unter-
schiedlichen Standorten aufzuhängen: 

• 10 Nisthöhlen vom Typ 1B oval. 
• 10 Nistkästen vom Typ 1B (32 mm Fluglochbreite). 
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5.4 Konfliktanalyse 

In der artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse wird geprüft, ob die Verbotstatbestände des § 44 

(1) BNatSchG durch das geplante Vorhaben ausgelöst werden können. Im Gegensatz zur 

allgemeinen Beschreibung der vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen (s. Kap. 5.2) werden 

nun einzelne Arten (oder ökologische Gilden) konkret betrachtet, wobei die Wirkungen der 

Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen (s. Kap. 5.3) zugrunde zu legen sind. 

Die Prüfung besteht aus der Abschichtung der potenziell relevanten Arten, einer vereinfachten 

Prüfung für bestimmte Vogelarten und einer detaillierten einzelartenbezogenen Konfliktana-

lyse, wobei in letztere nur jene Arten eingestellt werden, für die im Rahmen der Abschichtung 

und der vereinfachten Prüfung eine Verletzung von Verboten nicht ausgeschlossen werden 

konnte. 

5.4.1 Abschichtung 

Die Abschichtung besteht aus zwei Schritten: 

1. Zusammenstellung der potenziell relevanten Arten und 

2. Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums. 

Grundsätzlich in die Prüfung einzustellen sind Arten aus folgenden Gruppen: 

• Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie; 

• die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie. 

Im Rahmen der Abschichtung werden alle Arten vom weiteren Prüfprozess freigestellt, 

1. die vom Wirkraum des Vorhabens sicher nicht erfasst werden und / oder 

2. deren Wirkungsempfindlichkeit vorhabenspezifisch so gering ist, dass keine Verbots-

tatbestände ausgelöst werden können. 

Die Abschichtung ergibt auf der Ebene der Artengruppen folgendes Bild: 

Tabelle 8: Abschichtung der potenziell relevanten Artengruppen 

Artengruppe Relevanz Begründung 

Farn- und Blütenpflanzen keine Die wenigen und sehr anspruchsvollen und zum Teil en-
demischen Arten (deutschlandweit 28 Arten) des An-
hangs IV sind hier definitiv auszuschließen. 

Weichtiere keine Die wenigen und sehr anspruchsvollen Arten des An-
hangs IV sind hier definitiv auszuschließen. In Hessen 
kommt nur die im Wasser lebende Gemeine Flussmu-
schel (Unio crassus) vor. 

Fische und Rundmäuler keine Habitate von relevanten Arten dieser Gruppen werden 
nicht tangiert.  

(Xylobionte) Käfer keine Für keinen der holzfressenden (xylobionten) Käfer fin-
den sich geeignete Strukturen wie besonnte alte Eichen 
in der Zerfallsphase. In Hessen kommen nur die sehr 
anspruchsvollen Arten Eremit (Osmoderma eremita) 
und Heldbock (Cerambyx cerdo) vor.  

Libellen keine Habitate von Libellen werden nicht tangiert.  

Schmetterlinge keine Einzig in Betracht käme der Dunkle Wiesenknopf-Amei-
senbläuling (Maculinea nausithous). Hier fehlt es jedoch 
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Artengruppe Relevanz Begründung 
an den geeigneten, wechselfeuchten Verhältnissen und 
geeigneten Nutzungen. 

Amphibien keine Habitate von Amphibien werden nicht tangiert.  

Reptilien keine Gut geeignete Habitate für Arten des Anhangs IV (hier: 
Zauneidechse, Schlingnatter) bestehen nicht. Aktuelle 
Nachweise fehlen.  

Vögel gegeben Brutvögel wurden nachgewiesen. 

Fledermäuse gegeben Aktuell von Fledermäusen genutzte Quartiere konnten 
nicht festgestellt werden, sind jedoch nicht auszuschlie-
ßen. 

Sonstige Säugetiere keine Die einzige, potenziell relevante Art, die Haselmaus, 
konnte im Plangebiet bisher nicht nachgewiesen wer-
den.  

Somit verbleiben allein die Vögel und Fledermäuse im Kreis der zu prüfenden Arten. Allerdings 

können einige Vogelarten mit ungünstigem Erhaltungszustand in Hessen vorab abgeschichtet 

werden, wie die folgenden Erläuterungen belegen: 

� Dohle: Die Dohle konnte nur überfliegend festgestellt werden. Relevante funktionale 

Beziehungen zum Plangebiet scheiden somit aus. 

� Feldlerche: Die Feldlerche konnte nur deutlich außerhalb (> 50 m) des Plangebiets im 

Offenland als Brutvogel festgestellt werden. Relevante Beziehungen zum Plangebiet 

bestehen nicht. 

� Großer Abendsegler: Die Art konnte nur sehr vereinzelt überfliegend festgestellt wer-

den. Quartierfunktion oder gar Wochenstubenfunktionen des Plangebiets für diese Art 

scheiden von vornherein aus.  

� Kleinspecht: Der Kleinspecht brütet nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Relevante funktionale Beziehungen zum Geltungsbereich sind nicht erkennbar. 

� Mauersegler: Der Mauersegler trat nur als Nahrungsgast auf. Er ist in keiner Weise 

funktional auf das Plangebiet angewiesen. Die Erfüllung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände kommt für diese Art hier grundsätzlich nicht in Betracht. 

� Mehlschwalbe: Analog zum Mauersegler 

� Rauchschwalbe: Analog zum Mauersegler. 

� Teichrohrsänger: Der Teichrohrsänger konnte nur einmal rastend an der Grenze zur 

Wochenendsiedlung beobachtet werden. Das Plangebiet hat somit keine relevante 

Funktion für diese Art. 

� Türkentaube: Die Türkentaube konnte im Plangebiet nur einmalig beobachtet werden. 

Der waldartige Bewuchs widerspricht dem Habitatschema der Art, so dass von einem 

Nahrungsgast ausgegangen werden konnte. Relevante funktionale Beziehungen zum 

Plangebiet scheiden somit für diese Art aus. 

� Wacholderdrossel: Aktuelle und potenzielle Brutplätze finden sich ausschließlich am 

äußersten westlichen Rand des Plangebiets. Hier ermöglicht der Bebauungsplan keine 
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Veränderungen gegenüber dem Status quo. Eine Betroffenheit der Art kann somit von 

vornherein ausgeschlossen werden. 

� Weidenmeise: Die Weidenmeise trat nur als Nahrungsgast (keine revieranzeigendes 

Verhalten) im Plangebiet auf. Relevante Beeinträchtigungen durch die mit dem B-Plan 

ermöglichten Vorhaben sind daher auszuschließen. 

5.4.2 Vereinfachte Prüfung bei bestimmten Vogelarten 

Der Hessische Leitfaden (HMUELV 2011, ergänzt durch HMUELV 2015) sieht neben der Ab-

schichtung auch eine „vereinfachte Prüfung“ für die Vögel vor. Demgemäß können Vogelarten, 

die einen günstigen Erhaltungszustand aufweisen, in der Regel vom weiteren Prüfprozess frei-

gestellt werden. Solche Arten werden im Anhang 1 des Leitfadens durch die Farbe Grün ge-

kennzeichnet. Andere Arten, die als Brutvögel regelmäßig einer vertieften Analyse bedürfen, 

erhalten die Farben Rot oder Gelb (vgl. Kap. 4). Die Farben stehen dabei für den Erhaltungs-

zustand der Populationen der betreffenden Arten.  

Die hier nachgewiesenen oder potenziell vorkommenden Vogelarten, die in der „Ampelliste“ 

mit „grün“ gekennzeichnet sind, werden im Anhang 1 der vereinfachten Prüfung unterworfen. 

Voraussetzung für die pauschale Freistellung solcher Arten ist jedoch stets, dass eine Verlet-

zung des Tötungsverbots nicht in Betracht kommt. Dies kann hier in Bezug auf die Brutvögel 

durch die Vermeidungsmaßnahmen (s. Kap. 5.3) sichergestellt werden.  

5.4.3 Einzelartenbezogene Konfliktanalyse 

Folgende Arten sind auf Basis der vorangegangenen Abschnitte einer einzelartenbezogenen 

Prüfung zuzuführen: 

Tabelle 9: In die einzelartenbezogene Prüfung einzustellende Arten 

Nr. Dt. Name Wissenschaftlicher Name 

1.  Bluthänfling Carduelis cannabina 

2.  Braunes Langohr Plecotus auritus 

3.  Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 

4.  Feldsperling Passer montanus 

5.  Fransenfledermaus Myotis nattereri 

6.  Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 

7.  Girlitz Serinus serinus 

8.  Goldammer Emberiza citrinella 

9.  Haussperling Passer domesticus 

10.  Klappergrasmücke Sylvia curruca 

11.  Stieglitz Carduelis carduelis 

12.  Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 

13.  Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 
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Art Nr. 1:  Bluthänfling 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Bluthänfling (Carduelis cannabina) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:   3 

  Europäische Vogelart RL Hessen:           3 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa: keine Angaben   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland: (kontinentale Region) 
keine Angaben 

  günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebensraum: - Sonnige, offene, mit Hecken und Sträuchern bewach-
sene Flächen mit kurzer, aber samentragender Kraut-
schicht. Zum Beispiel heckenreiche Agrarlandschaften, 
Heide- und Ödlandflächen, Weinberge, Ruderalfluren, 
Parks und Gärten (BEZZEL 1993). 

- Nest in dichten Hecken und Büschen von Laub- und Na-
delhölzern. Höhe < 2 - < 5 m (BEZZEL 1993). 

- Hinweise auf Brutplatztreue liegen nicht vor. Partnertreue 
wurde vereinzelt nachgewiesen (BAUER et al. 2005). 

- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für 
erfolgreiche Reproduktion): oft kolonieartig mit bis zu 59 
Brutpaaren auf 0,6 ha. Nestterritorien im Radius von 15 
m (BEZZEL 1993). 

2.1.2 Nahrung / Nahrungssuchraum: - Fast ausschließlich vegetabilisch, Sämereien von Kräu-
tern und Stauden, aber auch Baumsamen sowie kleine 
Insekten und Spinnen (BEZZEL 1993). 

- Nahrungserwerb an Stauden und auf dem Boden (GLUTZ 

VON BLOTZHEIM 1985). 

2.1.3 Wanderung / Rast: Kurz- und Mittelstreckenzieher, Teilzieher und Standvogel mit 
weiten Dismigrationen (BEZZEL 1993). 

2.1.4 Phänologie: - Wegzug: Ab Ende Juli / Anfang August Umherstreifen, 
Zug ab Mitte September mit kurzem Höhepunkt im Okto-
ber, Nachzügler im November (BEZZEL 1993). 

- Heimzug: Ende Februar bis Anfang Mai (BEZZEL 1993). 

- Brut: Monogame Saisonehe, 1 - 2 Jahresbruten. Vollge-
lege: 3 - 6 Eier, Legebeginn: einige schon Ende April, 
Gipfel 2. Maihälfte. Letzter Legebeginn in der 1. August-
dekade. Ausnahmsweise Nestlinge bis Anfang Septem-
ber (BEZZEL 1993). 

2.1.5 Verhalten: Tagaktiv, Tagzieher (BEZZEL 1993). 

2.1.6 Sterblichkeit, Alter, Fortpflanzung jeweils nach Bauer et al. (2005): 
- 66 % Sterblichkeit bei Juvenilen; 
- mittlere Lebenserwartung: 1,63-187 J.; 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Bluthänfling (Carduelis cannabina) 

- Gelegegröße 4-6, Erfolg 1,6-3,6 Junge; 
- Jahresbruten: 1-2. 

2.2 Empfindlichkeit gegenüber Wirkung des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu prü-
fende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten 
Vorhaben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die Be-
einträchtigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der unter-
suchten Art ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Tötung / Verletzung: - Direkte Tötung / Verletzung: Eine Empfindlichkeit besteht 
in der Brut- und Aufzuchtzeit gegenüber Fällungen und 
Rodungen von Gehölzen. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität (Kollisionen): In Be-
zug auf Wohnbaugebiete irrelevant, sofern keine beson-
deren Gefährdungen vorhanden sind. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.2 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

Empfindlichkeit besteht gegenüber Gehölzrodungen und 
Baumfällungen in der Brut- und Aufzuchtphase. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering.  

2.2.1.3 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten): 

Kenndaten: 
- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Art der Gruppe 4: 

Brutvogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit. 
- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Effektdistanz bezüg-

lich stark befahrener Straßen von 200 m. 
- Typische Art der Siedlungen (vgl. FLADE 1994) mit hoher 

Toleranz gegenüber menschlichen Störungen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  

2.2.1.4 Störung (Barriere-/Zerschnei-
dungswirkungen): 

Relevante baubedingte Barriere- oder Zerschneidungswir-
kungen kommen grundsätzlich nicht in Betracht. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 

2.2.2.1 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

Die Art ist anpassungsfähig und kann daher problemlos aus-
weichen. Gerade in gut durchgrünten Wohnbaugebieten fin-
den sich genügend Nistplätze für die Art. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.2.2 Störungen (Barriere-/Zer-
schneidungswirkungen, Meideverhal-
ten): 

Relevante anlagenbedingte Störwirkungen kommen in Bezug 
auf den Bluthänfling nicht in Betracht. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 

2.2.3.1 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten): 

- Zu den Kenndaten siehe unter 2.2.1.3 
- Die Art ist nicht störungssensibel. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.3.3 Kollisionsrisiko: Von dem Vorhaben können grundsätzlich relevante Kollisi-
onsrisiken ausgehen.  
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.3 Verbreitung 

Europa: 10 Mio. - 28 Mio. Bp. (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004). 

Deutschland: 440.000 - 580.000 Bp. (SÜDBECK et. al 2007). 

Hessen: 10.000 - 20.000 Reviere (HGON 2010).  
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Bluthänfling (Carduelis cannabina) 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

Der Bluthänfling konnte mit zwei Revieren im Geltungsbereich nachgewiesen werden (siehe Karte 
A.1).  

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Brutplätze des Bluthänflings könnten grundsätzlich durch das 
Vorhaben betroffen sein, wenn in Gehölzstrukturen eingegriffen wird. 

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten: Essentielle Schlüsselbiotope, wie z.B. herausra-
gend wichtige Nahrungshabitate, werden nicht beeinträchtigt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahme ist erforderlich: 

• AV 1: Bauzeitenregelung für Rodungsarbeiten. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 
44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahme sind keine Beeinträchtigungen in Bezug auf das 
Schädigungsverbot zu prognostizieren. Große Teile des Plangebiets weisen eine hohe Eignung für 
die Art auf, so dass ein Ausweichen jederzeit möglich wäre. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten“ tritt ein!                                                                                                ja           nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

- Tötung/Verletzung aufgrund der Zerstörung von Lebensstätten: Da Brutplätze in den Bauflächen 
vorkommen könnten, kommt eine direkte Tötung / Verletzung von Hänflingen in Betracht. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Eine relevante Zunahme von Kollisionen kann nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden (Glasfassaden, Fenster). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahme ist erforderlich: 

• AV 1: Bauzeitenregelung für Rodungsarbeiten. 
• AV 3: Verzicht auf voll verspiegelte Fassaden und große Fenster. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 

Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahme verbleiben keine Beeinträchtigungen in Bezug auf 
das Tötungsverbot. 

d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 
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e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere ge-
fangen, verletzt oder getötet - ohne Zusammenhang mit der "Entnahme, Be-
schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten"? 

  ja   nein 

Die Gefahr einzelner Kollisionen mit Gebäudeteilen und insbesondere Glasfassaden oder Fenstern ist 
nie völlig auszuschließen. Durch den Verzicht auf vollverspiegelte Fassaden und große Fensterflächen 
bleibt das Risiko in einem Rahmen, der in Siedlungen und Gewerbegebieten immer vorhanden ist und 
das allgemeine Lebensrisiko nicht überschreitet. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!                         ja          nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Bluthänflinge sind nicht in relevanter Weise störungsempfindlich.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!                                  ja           nein 

Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein? 

  ja          nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und berück-
sichtigt worden: 

  Vermeidungsmaßnahmen 

  CEF - Maßnahmen  

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Kommentar: 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 
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Art Nr. 2:  Braunes Langohr 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:  V 

  Europäische Vogelart RL Hessen:          2 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland: (kontinentale Region)   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Quartiere: - Sommerquartiere / Wochenstuben: Wochenstuben in Ge-
bäuden, in Vogel- und Fledermauskästen sowie Baum-
höhlen. Sommerquartiere in Gebäuden auf Dachböden, 
dort in Balkenkehlen u. Ä., seltener außen an Gebäuden 
hinter Fensterläden, Außenverkleidung, in Hohlräumen im 
Mauerwerk, in Baumhöhlen und Nistkästen (NATUR-

SCHUTZINFORMATIONSSYSTEM NRW ONLINE). Sommerquar-
tiere hinter Borke (eigene Daten aus Kelkheim / Taunus). 

- Winter-/Paarungsquartiere: Unteririsch in Kellern, Bun-
kern, Stollen, gerne in Bohrlöchern oder Spalten, auf 
Mauer- und Felsvorsprüngen, wahrscheinlich auch in 
Baumhöhlen (NATURSCHUTZINFORMATIONSSYSTEM NRW 

ONLINE). Winterquartiere in Kellern, Stollen und Höhlen 
(ITN 2012). 

2.1.2 Jagdgebiet: - Nutzt unterholzreiche Wälder, Gärten, Siedlungsbereiche 
und Streuobstgebiete mit Altbaumbestand (NATURSCHUTZ-

INFORMATIONSSYSTEM NRW ONLINE).  
- Überwiegend 4 ha, aber auch bis zu 11 ha groß. Kernjagd-

gebiet meist kleiner als 1 ha (DIETZ et al. 2007). 

2.1.3 Aktionsraum: - Jagdgebiete liegen im Sommer wenige hundert Meter o-
der bis zu 2,2 km entfernt vom Quartier, im Herbst bis 3,3 
km. Die meiste Zeit jedoch im 500 m Umkreis um das 
Quartier (DIETZ 2006). 

- Individuell bis 40 ha, Wochenstubenverbände 30 - 50 ha 
(DIETZ et al. 2007). 

2.1.4 Phänologie:  - Bezug der Sommerquartiere: Ab Mitte April. 
- Geburtszeit: Mitte Juni - Anfang Juli. 
- Paarungszeit: September - Oktober, aber auch Nach-

weise von Ende August - Mitte März. 
- Bezug des Sommerquartiers: Anfang April – Mai. 
- Bezug des Winterquartiers: Oktober. 
- Anzahl Jungtiere: 1 Junges je Saison. 

2.1.5 Flughöhe / -verhalten: - Flughöhe von 0,5 - 10 m; unterhalb von 5 m (74%), un-
terhalb von 2 m (20 %) (KRAPP 2001, 2004). 
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- Durch Wohnungseinflüge konnten Höhen von 20 m nach-
gewiesen werden. Auch die wenigen Funde unter WEA 
beweisen zumindest gelegentlich größere Flughöhen 
(HAENSEL 2007). 

- Sehr strukturgebunden fliegend (AG QUERUNGSHILFEN 

2003) 

2.1.6 Wanderungsverhalten: Stark überwiegend nur kurze Strecken zwischen Sommer- 
und Winterquartier (DIETZ et al. 2007). 

2.2 Empfindlichkeit gegenüber Wirkung des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu prü-
fende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten 
Vorhaben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die Be-
einträchtigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der unter-
suchten Art ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Tötung/Verletzung: - Direkte Tötung / Verletzung: Sofern sich ein Quartier im 
Baubereich des Vorhabens befindet, kann es zu Schädi-
gungen / Zerstörungen von Quartieren und zu damit ver-
bundenen Tötungen und Verletzungen kommen. Die Art 
ist in Bezug auf das Quartier sehr anpassungsfähig und 
kann im Sommer z. B. auch unter Baumrinde nachgewie-
sen werden. Insofern können Vorkommen nie vollständig 
ausgeschlossen werden. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Das Vorhaben be-
dingt keine erhöhte Gefährdung durch Kollisionen. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.2 Flächeninanspruchnahme: Relevante baubedingte Lebensraumverluste kommen ange-
sichts der Anpassungsfähigkeit der Art nicht in Betracht. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.1.3 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht): 

- Das Braune Langohr ist nicht als störungssensibel einzu-
stufen (AGFH 1994). 

- Da auch das Braune Langohr häufige Quartierwechsel 
vollzieht, könnte sie bei evtl. relevanten Störungen ohne 
Weiteres ausweichen. Das Braune Langohr ist überdies 
nicht als störungssensibel einzustufen. Es kommt regel-
mäßig auch im Bereich stark gestörter Flächen vor (z.B. 
AGFH 1994). 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  

2.2.1.4 Störungen (Barriere-/Zer-
schneidungswirkung): 

Relevante Barriere- und Zerschneidungswirkungen kommen 
grundsätzlich nicht in Betracht. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 

2.2.2.1 Flächeninanspruchnahme: Anlagenbedingte Verluste von Lebensstätten kommen grund-
sätzlich in Betracht, bleiben aber angesichts der Anpassungs-
fähigkeit der Art ohne wesentliche Beeinträchtigungen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2.2 Störungen (Barriere-/Zer-
schneidungswirkungen): 

Relevante Barriere- oder Zerschneidungswirkungen kommen 
nicht in Betracht. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 

2.2.3.1 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten): 

Die Art ist nicht störungssensibel und wechselt häufig die Quar-
tiere. 
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Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.3.3 Kollisionsrisiko: Vorliegend irrelevant. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 
 

2.3 Verbreitung 

Europa: Europa mit Ausnahme von Nordskandinavien, -finnland, -russ-
land, Südspanien und -italien, Kreta als einzige Mittelmeerinsel 
(DIETZ et al. 2007). 

Deutschland: In ganz Deutschland mit Wochenstuben vertreten, im Tiefland 
seltener als in Mittelgebirgsregionen (NATURSCHUTZ-FACHIN-
FORMATIONSSYSTEME NRW 2010). 

Hessen: In Hessen vergleichsweise häufig und weitgehend in jedem 
Naturraum anzutreffen (SIMON & DIETZ 2003). Bekannt sind 35 
Wochenstubenkolonien und 36 Reproduktionsfundpunkte, 33 
Winterquartiere und 207 sonstige Fundpunkte (ITN 2012). 

Vorhabensbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

Die Art konnte vereinzelt in den Horchboxenaufnahmen nachgewiesen werden.  
Quartiere, auch Wochenstubenquartiere, können bei dieser sehr anpassungsfähigen Art im Geltungs-
bereich nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Eine Zerstörung von Quartieren des Braunen Langohrs kommt 
beim Fällen von Bäumen sowie im Zuge von Sanierungsarbeiten oder beim Abriss von Gebäuden 
in Betracht.  

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten: Essentielle Schlüsselbiotope (Nahrungshabitate) 
werden nicht beeinträchtigt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 1: Bauzeitenregelung für Fäll- und Rodungsarbeiten. 
- AV 2: Ökologische Baubegleitung. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 
44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Beeinträchtigungen in Bezug auf das Schädigungsverbot sind nicht zu prognostizieren, sofern die Um-
setzung der Maßnahmen AV 1 und AV 2 sichergestellt ist.  
Die Art ist sehr anpassungsfähig und kann jederzeit ausweichen. Um ihr dieses Ausweichen zu er-
leichtern und den Fortbestand der ökologischen Funktionen im räumlichen Zusammenhang zu ge-
währleisten, wird die CEF-Maßnahme 1 durchgeführt.  

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 

Auf Basis der CEF-Maßnahme 1 kommt ein Verlust der ökologischen Funktionen vor Ort nicht in Be-
tracht. 
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Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten“ tritt ein!                                                                                              ja           nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

- Direkte, baubedingte Tötung / Verletzung: Die Zerstörung von Quartieren kann nicht ausge-
schlossen werden. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität (Kollisionen): Eine Zunahme von Kollisionen kommt grund-
sätzlich nicht in Betracht. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 1: Bauzeitenregelung für Fäll- und Rodungsarbeiten. 
- optional: AV 2: Ökologische Baubegleitung. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 

Beeinträchtigungen in Bezug auf das Tötungsverbot im Zusammenhang mit der Zerstörung von Quar-
tieren sind nicht zu prognostizieren, sofern die Umsetzung der Maßnahmen AV 1und AV 2 sicherge-
stellt ist. 

d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere ge-
fangen, verletzt oder getötet - ohne Zusammenhang mit der "Entnahme, Be-
schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten"? 

  ja   nein 

Punkt e) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!                         ja           nein 

4.3 Störungsbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Das Braune Langohr ist nicht störungssensibel, speziell auch nicht gegenüber Störungen, die am Tag 
auftreten (Baumaßnahmen). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!                                   ja            nein 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein?    

   ja     nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen sind in den 

  Vermeidungsmaßnahmen 

  CEF - Maßnahmen  
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Planunterlagen dargestellt und be-
rücksichtigt worden: 

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Kommentar: Spezielle Maßnahmen zur Funktionskontrolle 
sind nicht erforderlich. Es handelt sich um erprobte Verfah-
rensweisen. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (8) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 

Art Nr. 3:  Breitflügelfledermaus 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:  G 

  Europäische Vogelart RL Hessen:           2 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa: keine Angabe   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland: (kontinentale Region)   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Quartiere: - Sommerquartiere/Wochenstuben: Spalten und kleine 
Hohlräume hauptsächlich im Dachbereich, selten in Fle-
dermausflachkästen und Baumhöhlen (NATUSCHUTZIN-

FORMATIONSSYSTEM NRW ONLINE). 
- Winter- / Paarungsquartiere: Spalten und Hohlräume von 

Gebäuden, können identisch sein mit Sommerquartieren, 
seltener Keller, Stollen, Höhlen, mit Bauch- und Rücken-
kontakt zum Substrat (NATUSCHUTZINFORMATIONSSYSTEM 

NRW ONLINE). 

2.1.2 Jagdgebiet: - Offenland oder halboffene Landschaft, Dauergrünland, 
Waldränder, Hecken, Baumgruppen und Streuobstwie-
sen, auch Straßenlaternen (NATUSCHUTZINFORMATIONS-

SYSTEM NRW ONLINE). 
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- Einzelindividuen können ein Jagdgebiet von im Mittel 4,6 
km2 und im Extrem von bis zu 48 km2 befliegen. Es wer-
den 2 - 10 verschiedene Teiljagdgebiete aufgesucht 
(DIETZ et al. 2007). 

2.1.3 Aktionsraum: Zur Wochenstubenzeit wechseln Weibchen in bis zu 10 km 
entfernte Ausweichquartiere. Meist jagen sie in einem Radius 
von bis zu 4,5 km um das Quartier, einzelne Fälle belegen 
Entfernungen bis 12 km (DIETZ ET AL. 2007). 

2.1.4 Phänologie: - Paarungszeit: Ab Ende August, Dauer nicht bekannt. 
- Geburtszeit: Ab Mitte Juni. 
- Bezug des Sommerquartiers: Ende April - Mitte Mai. 
- Bezug des Winterquartiers: Ab Oktober. 
- Anzahl Jungtiere: 1 Junges pro Fortpflanzungssaison. 

2.1.5 Flughöhe/-verhalten: - Allgemein zwischen 2 und 20 m Flughöhe; durch Woh-
nungseinflüge konnten Höhen von 32 m bzw. 44 m fest-
gestellt werden; Gelegentliche WEA-Schlagopfer flogen 
in einer Höhe von 31 - 40 m bis 61 - 70 m (n = 7), dabei 
lag der höchste Nachweis bei 62 m (HEANSEL 2007). 

- Transferflüge sind schnell und erfolgen in 10 - 15 m Höhe 
entlang von Leitlinien (Hecken, Gewässer) (DIETZ ET AL. 
2007).  

- Jagdflüge sowie Wanderflüge meist in mittlerer Höhe (3 - 
40 m [70 - 80 m]) (ITN 2012). 

2.2 Empfindlichkeit gegenüber Wirkung des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu prü-
fende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten 
Vorhaben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die Be-
einträchtigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der untersuch-
ten Art ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Tötung / Verletzung: - Direkte Tötung / Verletzung: Die Art ist ganzjährig weit-
gehend an menschliche Gebäude gebunden. Baube-
dingte Tötungen kommen folglich beim Abriss von Ge-
bäuden in Betracht. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Das Vorhaben be-
dingt keine erhöhte Gefährdung in Bezug auf Kollisionen. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.2 Flächeninanspruchnahme: 
Schädigung von Fortpflanzungsstät-
ten 

Beim Abriss von Gebäuden könnte es grundsätzlich auch zur 
Schädigung von Quartieren kommen.  
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.3 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht): 

Ist bei den meisten Fledermausarten nicht zu erwarten, da 
man sogar die Winterquartiere einiger Arten in Autobahnbrü-
cken finden kann (AGFH 1994). Weiterhin gehört die Art zu 
den Gebäudearten. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.1.4 Störungen (Barriere-/Zer-
schneidungswirkung): 

Relevante Barriere- und Zerschneidungswirkungen kommen 
grundsätzlich nicht in Betracht. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 

2.2.2.1 Flächeninanspruchnahme Anlagenbedingte Verluste von Lebensstätten kommen 
grundsätzlich in Betracht, wenn Gebäude abgerissen oder 
saniert werden.  
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 
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2.2.2.2 Störungen (Barriere-/Zer-
schneidungswirkungen): 

Relevante Barriere- oder Zerschneidungswirkungen kommen 
nicht in Betracht. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 

2.2.3.1 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht): 

Die Art ist als Siedlungsart grundsätzlich wenig störungssen-
sibel. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.3.2 Kollisionsrisiko: Vorliegend irrelevant. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.3 Verbreitung 

Europa: Die Breitflügelfledermaus ist in Süd-, Mittel- und Osteuropa 
weit verbreitet und zum Teil rechthäufig. Im Norden hat sie 
Südengland, weite Teile Dänemarks und den äußersten Sü-
den Schwedens besiedelt. Es gibt Hinweise, dass sich die Art 
momentan nach Norden ausbreitet (DIETZ & SIMON 2003). 

Deutschland: In Deutschland ist die Art flächendeckend verbreitet, mit ei-
nem Verbreitungsschwerpunkt in der norddeutschen Tief-
ebene (DIETZ & SIMON 2003). 

Hessen: In Hessen vergleichsweise häufig und weitgehend in jedem 
Naturraum anzutreffen (SIMON & DIETZ 2003). Bekannt sind 35 
Wochenstubenkolonien und 36 Reproduktionsfundpunkte, 
33 Winterquartiere und 207 sonstige Fundpunkte (ITN 2012). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

Die Breitflügelfledermaus konnte vereinzelt bei den Transektbegehungen nachgewiesen 
werden. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Eine Zerstörung von Quartieren des Braunen Langohrs kommt 
im Zuge von Sanierungsarbeiten oder beim Abriss von Gebäuden in Betracht.  

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten: Essentielle Schlüsselbiotope (Nahrungshabitate) 
werden nicht beeinträchtigt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 1: Bauzeitenregelung für Fäll- und Rodungsarbeiten. 
- AV 2: Baubegleitung. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 
44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Beeinträchtigungen in Bezug auf das Schädigungsverbot sind nicht zu prognostizieren, sofern die 
Umsetzung der Maßnahmen AV 1 und AV 2 sichergestellt ist. Die Art ist sehr anpassungsfähig und 
kann jederzeit ausweichen. Von Wohnbauprojekten kann sie grundsätzlich profitieren. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 
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Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten“ tritt ein!                                                                                                ja         nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

- Direkte, baubedingte Tötung / Verletzung: Die Zerstörung von Quartieren kann nicht ausge-
schlossen werden. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität (Kollisionen): Eine Zunahme von Kollisionen kommt grund-
sätzlich nicht in Betracht. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 1: Bauzeitenregelung für Fäll- und Rodungsarbeiten. 
- AV 2: Baubegleitung. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 

Beeinträchtigungen in Bezug auf das Tötungsverbot im Zusammenhang mit der Zerstörung von Quar-
tieren sind nicht zu prognostizieren, sofern die Umsetzung der Maßnahmen AV 1und AV 2 sicherge-
stellt ist. 

d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere ge-
fangen, verletzt oder getötet - ohne Zusammenhang mit der "Entnahme, Be-
schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten"? 

  ja   nein 

Punkt e) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!                          ja         nein 

4.3 Störungsbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Die Art ist nicht störungssensibel. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!                                   ja            nein 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein? 

   ja    nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen sind in den 

  Vermeidungsmaßnahmen 

  CEF - Maßnahmen  
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Planunterlagen dargestellt und berück-
sichtigt worden: 

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Kommentar: 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (8) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 

Art Nr. 4:  Feldsperling 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Feldsperling (Passer montanus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:  V 

  Europäische Vogelart RL Hessen:          V 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa: keine Angaben verfügbar   günstig     ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland (kontinentale Region): 
keine Angaben verfügbar 

  günstig     ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig     ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebensraum: - Vorwiegend Höhlenbrüter, aber auch in Nischen und Ähn-
lichem. Lebensräume je nach Konkurrenz mit dem 
Haussperling meist eher in peripheren Siedlungsräumen 
sowie im Halboffenland und bisweilen auch in Wäldern 
(BEZZEL 1993). 

- Die Art führt an störungsfreien Nistplätzen monogame 
Dauerehe und ist dann auch nistplatztreu (BAUER et al. 
2005). 

- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für 
erfolgreiche Reproduktion): 0,5 – > 3 ha (FLADE 1994). 

2.1.2 Nahrung/ Nahrungssuchraum: Hauptsächlich Sämereien. Nestlingsnahrung zunächst kleine 
Arthropoden (BEZZEL 1993). 

2.1.4 Wanderung/Rast: Standvogel (BEZZEL 1993). 

2.1.5 Phänologie und Fortpflanzung: - Legebeginn meist ab Mitte April,  
- meist 2, oft auch 3 Jahresbruten,  
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- Brutdauer 11-14 Tage,  
- Nestlingszeit 15 – 20 Tage (BEZZEL 1993). 
- Nester werden im Herbst / Winter oft als Schlafplatz be-

nutzt (BAUER et al. 2005). 
- Ende der Brutperiode meist Ende August (BAUER et al. 

2005). 

2.1.6 Sterblichkeit / Alter: BAUER et al. (2005): 
- Sterblichkeit im 1. Monat nach Ausfliegen in Polen 42 - 44 

%, 15 - 20 % erreichten erste Brutperiode, 3 - 4 % die 
zweite und 1 - 2 % die dritte; 

- Sterblichkeit bei Adulten 65 %, nach eigenen Schätzungen 
auch höher. 

2.2 Empfindlichkeit gegenüber Wirkung des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu prü-
fende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten Vor-
haben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die Beeinträch-
tigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der untersuchten Art 
ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Tötung / Verletzung: - Direkte Tötung / Verletzung: Bei brutzeitlichen Eingriffen in 
Gehölze und Bäume sind Tötungen nicht auszuschließen. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Baubedingt sind Kol-
lisionen grundsätzlich irrelevant. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering. 

2.2.1.2 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

Im Zuge der durch den Bebauungsplan ermöglichten Vorha-
ben könnte es im Einzelfall zur Schädigung von Lebensstätten 
kommen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering.  

2.2.1.3 Störungen (Lärm, Erschütte-
rungen, Licht): 

Kenndaten: 
- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Art der Gruppe 4: Brut-

vogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit. 
- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Effektdistanz bezüglich 

stark befahrener Straßen von 200 m. 
- Fluchtdistanz (eigene Beobachtung): 20 - 40 m. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  

2.2.1.4 Störungen (Barriere-/Zer-
schneidungswirkungen): 

Barriere- / Zerschneidungswirkungen relevanten Umfangs tre-
ten in Wohnbaugebieten nicht auf. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 

2.2.2.1 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

Die Art ist sehr anpassungsfähig und in der Lage, sich insbe-
sondere in durchgrünten Wohnbaugebieten neue Brutplätze 
zu suchen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering.  

2.2.2.2 Störungen (Barriere-/Zer-
schneidungswirkungen): 

Ohne Relevanz. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  

2.2.3.3 Kollisionsrisiko: Eine signifikante Erhöhung der Mortalität ist in Anbetracht der 
baulichen Vorgaben weitgehend auszuschließen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering. 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 

2.2.3.1 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten): 

Die Art ist nicht störungssensibel (GARNIEL & MIERWALD 2010). 
Das zeigt auch die häufige Besiedlung – wenn Haussperling 
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fehlt – von menschlichen Siedlungsbereichen und anderen 
stark gestörten Bereichen.  
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  

2.3 Verbreitung 

Europa: 26 - 48 Mio. Bp. (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004) 

Deutschland: 1,0 - 1,6 Mio. Bp. (SÜDBECK et al. 2007). 

Hessen: > 10.000 Brutpaare (HGON & VOGELSCHUTZWARTE 2006). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

Der Feldsperling konnte mit zwei Revieren am Rande des Geltungsbereichs kartiert werden. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Zerstörungen von Nestern sind grundsätzlich auszuschließen, 
da potenzielle Eingriffe nur in nicht brutrelevanten Strukturen erfolgen. 

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten: Relevante Beeinträchtigungen von nicht direkt zur 
Lebensstätte gehörenden Schlüsselhabitaten kommen nicht in Betracht. Die Funktionalität der Le-
bensstätten bleibt erhalten. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 
44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten“ tritt ein!                                                                                                     ja         nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

- Tötung / Verletzung aufgrund der Zerstörung von Lebensstätten: Da Brutplätze nicht in ggf. bau-
relevanten Bereichen liegen, sind Tötungen / Verletzung in Bezug zu den Brutstätten grundsätzlich 
auszuschließen. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Eine relevante Zunahme von Kollisionen kann nicht von vorn-
herein ausgeschlossen werden (Glasfassaden, Fenster). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 3: Verzicht auf vollverspiegelte / voll verglaste Fassaden; Vermeidung von Vogelschlag an 

Fenstern. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 
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Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet - ohne Zusammenhang mit der "Entnahme, Beschä-
digung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten"? 

  ja   nein 

Die Gefahr einzelner Kollisionen mit Gebäudeteilen und insbesondere Glasfassaden oder Fenstern ist 
nie völlig auszuschließen. Durch den Verzicht auf vollverspiegelte Fassaden bleibt das Risiko in einem 
Rahmen, der in Siedlungen und Gewerbegebieten immer vorhanden ist und das allgemeine Lebensri-
siko nicht überschreitet. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!                             ja         nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Die Art ist nicht störungssensibel. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!                                        ja          nein 

Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein?   

  ja   nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und berück-
sichtigt worden: 

  Vermeidungsmaßnahmen 

  CEF - Maßnahmen  

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Kommentar: 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbin-
dung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit Art. 
16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 
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Art Nr. 5:  Fransenfledermaus 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland:  - 

  Europäische Vogelart RL Hessen:          2 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland: (kontinentale Region)   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Quartiere: - Sommerquartiere/Wochenstuben: In Baumhöhlen, Gebäu-
den, besonders in Zapfenlöchern von Viehställen (NATUR-

SCHUTZINFORMATIONSSYSTEM NRW online). 
- Zwischenquartiere: Zapfenlöcher in Viehställen, unterirdi-

sche Hohlräume. 
- Winter-/Paarungsquartiere: Höhlen, Stollen, Eiskeller, Kel-

ler, Bunker, Brunnenschächte (NATURSCHUTZINFORMATIONS-

SYSTEM NRW online). 
- Quartierwechsel: Erfolgen in Wochenstubenverbänden alle 

1 bis 4 Tage (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). 

2.1.2 Jagdgebiet: - Wald, Offenland oder halboffene Landschaft, Hecken, 
Baumgruppen und Streuobstwiesen, auch Gewässer (NA-

TURSCHUTZINFORMATIONSSYSTEM NRW online). 
- Jagdgebiete umfassen 170 - 580 ha, im Mittel 215 ha. Inner-

halb dieser Fläche werden bis zu 6 Teiljagdgebiete von 2 - 
10 ha intensiver bejagt (DIETZ et al. 2007). 

- Nach ITN (2012) im Frühjahr vorwiegend im Offenland, ab 
dem frühen Sommer in Wäldern jagend. 

2.1.3 Aktionsraum / Wanderungen: - Jagdgebiete bis zu 4 km vom Quartier entfernt (DIETZ et al. 
2007). 

- Schwarmquartiere werden in Entfernungen von 20 - 60 km 
besucht (DIETZ et al. 2007). 

- wanderfähig, zumeist aber unter 100 km (DIETZ et al. 2007). 

2.1.4 Phänologie: 
nach NATURSCHUTZINFORMATIONSSYS-

TEM NRW online 

- Paarungszeit: Oktober – März (im Winterquartier), 
- Geburtszeit: Anfang Juni, 
- Bezug des Sommerquartiers: Anfang April, 
- Bezug des Winterquartiers: Ab Ende Oktober, 
- Anzahl Jungtiere: 1 Junges pro Fortpflanzungssaison. 

2.1.5 Flughöhe/-verhalten: - 1 - 5 m, nur gelegentlich auch deutlich höher (HAENSEL 

2007). 
- Strukturgebunden fliegend (AG QUERUNGSHILFEN 2003) 

2.1.6 Wanderungsverhalten (s. auch 
2.1.3): 

Meist wohl kurze Strecken bis 60 km zwischen Winterquartier 
und Sommerlebensraum (ITN 2012). 
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2.2 Empfindlichkeit gegenüber Wirkung des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu prü-
fende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten 
Vorhaben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die Be-
einträchtigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der unter-
suchten Art ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Tötung / Verletzung: - Direkte Tötung / Verletzung: Bei Baumfällungen können 
grundsätzlich auch Quartiere dieser wenig anspruchsvollen 
Art betroffen sein. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Das Vorhaben bedingt 
keine erhöhte Gefährdung durch Kollisionen. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.2 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

Die Art ist anpassungsfähig und kann ohne weiteres auswei-
chen. Allerdings setzt dies auch voraus, dass genügend Aus-
weichmöglichkeiten bestehen.  
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering.  

2.2.1.3 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten): 

- Wie bei den anderen Fledermausarten ist auch bei der Fran-
senfledermaus von einer sehr geringen Störungssensibilität 
auszugehen. Wenngleich die Art offenbar nicht oder nur sel-
ten in Glockentürmen oder unter Autobahnbrücken zu fin-
den ist, bestehen zahlreiche Quartiere in Gebäuden oder 
auch Kuhställen (z.B. MESCHEDE & RUDOLPH 2004, eigene 
Daten, GODMANN, mündl.). 

- Auch die Fransenfledermaus wechselt regelmäßig - auch in 
der Wochenstubenzeit - das Quartier, so dass sie bei Stö-
rungen problemlos umsiedeln kann. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.1.4 Störungen (Barriere-/Zer-
schneidungswirkung): 

Relevante baubedingte Barriere- oder Zerschneidungswirkun-
gen durch das geplante Vorhaben sind nicht zu befürchten. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 

2.2.2.1 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten 

Grundsätzlich sind auch anlagebedingte Schädigungen nicht 
auszuschließen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering. 

2.2.2.2 Störungen (Barriere-/Zer-
schneidungswirkungen): 

Relevante Barriere- oder Zerschneidungswirkungen durch das 
geplante Vorhaben sind nicht zu befürchten.  
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 

2.2.3.1 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten): 

- Kenndaten s. 2.2.1.3. 
- Die Art ist generell nicht störungssensibel.  
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.3.2 Kollisionsrisiko: Grundsätzlich ohne Relevanz. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.3 Verbreitung 

Europa: In Europa fehlt sie nur in Mittel- und Nordskandinavien sowie 
in Nordosteuropa (NATURSCHUTZINFORMATIONSSYSTEM NRW 

ONLINE). 

Deutschland: In Deutschland ist die Art in allen Bundesländern nachgewie-
sen, sie fehlt jedoch im Nordwesten (TOPÁL 2001). 
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Hessen: In Hessen häufiger als zunächst vermutet. Mittlerweile [2003] 
ist die Anzahl der Fundpunkte in Hessen auf 346 angestiegen, 
darunter 33 Wochenstuben- und Reproduktionsnachweise. 
Die Wochenstubenverteilung ist noch immer auf die Bereiche 
Nordost- und Westhessen konzentriert, wobei mittlerweile aus 
fast allen Naturräumen Wochenstubennachweise vorliegen. In 
Bezug auf die Winterquartiere ergibt sich eine Verbreitung, die 
den Stollenreichtum Westhessens deutlich widerspiegelt 
(DIETZ & SIMON 2003). 
Inzwischen 779 Fundpunkte, darunter 39 Wochenstubenkolo-
nien und 45 Reproduktionsfundpunkte (ITN 2012). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

Die Art konnte bei den Transektkartierungen nur vereinzelt nachgewiesen werden. Bei den Horchbo-
xenaufnahmen fehlte sie völlig. 

Die Fransenfledermaus ist daher im untersuchten Gebiet auffallend selten anzutreffen. Wochenstuben 
in der nahen Umgebung erscheinen angesichts der Ergebnisse sehr unwahrscheinlich.  

Mutmaßlich gehen auch die ansonsten registrierten Myotis-Nachweise auf diese Art zurück. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Quartiere, die von der Fransenfledermaus genutzt werden, 
könnten grundsätzlich zerstört werden, wobei dies gleichermaßen Gebäude wie auch vor allem 
Bäume betreffen kann. 

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten: Essentielle Schlüsselbiotope, insbesondere in Form 
von Nahrungshabitaten, werden nicht relevant beeinträchtigt.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 1: Bauzeitenregelung. 
- AV 2: Ökologische Baubegleitung und Baukoordinierung. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 44 
(5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Die Art trat allenfalls sporadisch im Plangebiet auf, weshalb eine regelmäßige Quartiernutzung weitge-
hend und eine Nutzung als Wochenstube nahezu sicher ausgeschlossen werden konnte. 

Angesichts der allenfalls sehr geringen Funktionen und der hohen Anpassungsfähigkeit der Art, wird 
die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht in Frage gestellt. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten“ tritt ein!                                                                                                      ja           nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 
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- Direkte, baubedingte Tötung/Verletzung: Direkte baubedingte Beeinträchtigungen von Quartie-
ren sind denkbar, so dass auch Tötungen / Verletzungen dieser Art nicht grundsätzlich ausge-
schlossen werden können. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität (Kollisionen): Eine relevante Zunahme von Kollisionen 
kommt nicht in Betracht. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 1: Bauzeitenregelung. 
- AV 2: Ökologische Baubegleitung und Baukoordinierung. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 

Mit Hilfe der Vermeidungsmaßnahmen kann sichergestellt werden, dass artenschutzrechtlich relevante 
Tötungen / Verletzungen im Zusammenhang mit geschützten Lebensstätten unterbleiben. 

d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet - ohne Zusammenhang mit der "Entnahme, Beschä-
digung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten"? 

  ja   nein 

Punkt e) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!                                ja        nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Die Fransenfledermaus ist nicht störungsempfindlich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!                                  ja               nein 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein? 

   ja   nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und berück-
sichtigt worden: 

  Vermeidungsmaßnahmen 

  CEF - Maßnahmen  

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Kommentar:  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 
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   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (8) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 

Art Nr. 6:  Gartenrotschwanz 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:  - 

  Europäische Vogelart RL Hessen:          3 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland: (kontinentale Region)   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz und Lebensraum: - Brutvogel in lichten oder aufgelockerten Altholzbestän-
den. Heute vor allem an Waldrändern oder in Lichtun-
gen, Auwäldern, Parks, Obst- und Hausgärten (BEZZEL 

1993). 

- Anpassungsfähiger Höhlen-, Nischen- und Freibrüter. 
Bevorzugt große Höhleneingänge, Nistplatz oft nicht 
sehr hoch (BEZZEL 1993). 

- Reviertreue ist bekannt. Auswahl aus mehreren angebo-
tenen Höhlen durch das Weibchen. Daher auch keine 
oder höchstens vereinzelte Brutplatztreue (s. BAUER et 
al. 2005). 

- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für 
erfolgreiche Reproduktion): ca. 1 ha (FLADE 1994).  

2.1.2 Nahrung und Nahrungssuch-
raum: 

Vor allem Insekten und Spinnentiere des Bodens und der 
Krautschicht, aber auch auf Bäumen bis in die Kronenschicht 
(BEZZEL 1993). 

2.1.3 Wanderung / Rast: Langstreckenzieher (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

2.1.4 Rastplatz: Entspricht weitestgehend dem Brutgebiet, aber auch in offe-
neren Gebieten mit Hecken etc. zu finden (BEZZEL 1993). 
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2.1.5 Phänologie: - Wegzug: Erster Gipfel Anfang – Mitte August, Haupt-
gipfel Anfang – Mitte September, Ausklang bis Mitte 
Oktober, Nachzügler bis November (BEZZEL 1993). 

- Heimzug: April - Anfang Mai (GLUTZ VON BLOTZHEIM 
1985). 

- Brut: Meist monogame Saisonehe, Bigynie nachgewie-
sen. 1 - 2 Jahresbruten, Vollgelege: 3 - 9 Eier, Legebe-
ginn: früheste 2. – 3. Aprildekade, zumeist aber Ende 
April – Mitte Mai, späteste 1. Julihälfte; späteste Aus-
flugdaten Anfang August (Bezzel 1993). 

- Ende der Brutperiode: ab Anfang Juli, ausnahmsweise 
bis Ende August (BAUER et al. 2005). 

2.1.6 Verhalten: - Tagaktiv, aber Nachtzieher, Gesang beginnt vor Son-
nenaufgang. 

- Markantes Schwanzzittern (BEZZEL 1993). 

2.1.7 Sterblichkeit, Alter,  - Sterblichkeit im 1. Lj. 79 %, in späteren 62 % geschätzt; 
- Gelegegröße: 5-7, Jahresbruten meist 1; 
- Bruterfolg: 3 - ca. 5 Juv. / Paar. 

2.2 Empfindlichkeit gegenüber Wirkung des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu 
prüfende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplan-
ten Vorhaben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die 
Beeinträchtigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der unter-
suchten Art ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Tötung / Verletzung - Direkte Tötung / Verletzung: Sofern geeignete Struktu-
ren mit Höhlen oder Nistkästen zerstört werden, können 
Gartenrotschwänze während der Brut- und Aufzucht-
phase getötet oder verletzt werden. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Das Vorhaben be-
dingt keine erhöhte Kollisionsgefährdung. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.2 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

Angesichts des schlechten Erhaltungszustandes der Art 
müssen auch bereits geringe Lebensstättenverluste als re-
levant angesehen werden. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Mittel. 

2.2.1.3 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht) 

- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Art der Gruppe 4: 
Brutvogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit. 

- Fluchtdistanz (FLADE 1994): 10 - 20 m. 
- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Effektdistanz bezüg-

lich stark befahrener Straßen von 100 m. 
- Häufig in Siedlungen auftretender Brutvogel 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.1.4 Störungen (Barriere- / Zer-
schneidungswirkungen) 

Relevante Beeinträchtigungen kommen diesbezüglich 
grundsätzlich nicht in Betracht. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 

2.2.2.1 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

Angesichts des schlechten Erhaltungszustandes der Art 
müssen auch bereits geringe Lebensstättenverluste als re-
levant angesehen werden. Diese sind auch anlagenbedingt 
nicht auszuschließen. 
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Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Mittel. 

2.2.2.2 Störungen (Barriere- / Zer-
schneidungswirkungen) 

Nicht relevant. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 
 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 

2.2.3.1 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten) 

Der Gartenrotschanz ist nicht störungsempfindlich. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  

2.2.3.2 Kollisionsrisiko Ein Kollisionsrisiko an Glasscheiben kann nicht grundsätz-
lich ausgeschlossen werden. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.3 Verbreitung 

Europa: Gesamtbestand in Mitteleuropa liegt bei 6,8 Mio. - 16 Mio. 
Bp. (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004).  

Deutschland: 110.000 – 160.000 Bp. (SÜDBECK et al. 2008). 

Hessen: 4.000 - 8.000 Reviere (HGON 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

Insgesamt konnten 3 Reviere der Art im Plangebiet nachgewiesen werden, ein weiteres etwas au-
ßerhalb des Plangebiets.  

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 
3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Die Zerstörung von Brutplätzen ist in Bezug auf die Rodung 
und Fällung von Gehölzen nicht auszuschließen. 

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten: Essentielle Schlüsselbiotope, wie z.B. herausra-
gend wichtige Nahrungshabitate, werden nicht beeinträchtigt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 1: Bauzeitenregelung, 
- AV 2: Ökologische Baubegleitung. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt 
(§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Auch nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen sind relevante Beeinträchtigungen in Bezug 
auf das Schädigungsverbot nicht auszuschließen. Die Art brütet in Strukturen, die im Zuge der Um-
setzung des Bebauungsplans in Anspruch genommen werden könnten. Angesichts seiner hohen 
Relevanz unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sind daher zusätzliche Maßnahmen vorzu-
sehen, hier die Maßnahme C 2. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen 
gewährleistet werden? 

  ja   nein 

Durch die Maßnahme C 2 werden dem Gartenrotschwanz gezielt geeignete zusätzliche Lebensstät-
ten zur Verfügung gestellt, die im Falle von Eingriffen in bestehende Lebensstättenbereiche als Aus-
weichnester genutzt werden können. 
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4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

- Tötung/Verletzung aufgrund der Zerstörung von Lebensstätten: Eine Tötung / Verletzung kann 
angesichts der Gehölzrodungen nicht ausgeschlossen werden.  

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Von dem Vorhaben gehen keine Kollisionsgefahren aus. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 1: Bauzeitenregelung, 
- AV 2: Ökologische Baubegleitung. 
- AV 3: Verzicht auf vollverspiegelte / voll verglaste Fassaden; Vermeidung von Vogelschlag an 

Fenstern. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zu-
sammenhang mit der "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 

Nach Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen und insbesondere der Bauzeitenregelung beste-
hen keine Risiken mehr für den Gartenrotschwanz. 

d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet - ohne Zusammenhang mit der "Ent-
nahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten"? 

  ja   nein 

Die Maßnahme AV 3 stellt sicher, dass es nicht zu einer signifikant erhöhten Mortalität an Fenster-
scheiben kommen kann. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!                        ja          nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Die Art ist nicht störungssensibel. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermie-
den? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!                                  ja            nein 

Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG  

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein?     ja         
nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

 

5. Zusammenfassung 

  Vermeidungsmaßnahmen 
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Folgende fachlich geeigneten und 
zumutbaren Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und be-
rücksichtigt worden: 

  CEF - Maßnahmen  

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Kommentar: Spezielle Maßnahmen zur Funktionskontrolle 
sind nicht erforderlich. Es handelt sich um erprobte Verfah-
rensweisen. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Aus-
nahme gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erfor-
derlich ist 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 

Art Nr. 7:  Girlitz 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Girlitz (Serinus serinus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:   - 

  Europäische Vogelart  RL Hessen:          V 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa: (keine Daten verfügbar)   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland: (kontinentale Region) 
(keine Daten verfügbar) 

  günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebensraum: - Brutvogel halboffener, mosaikartig gegliederter Land-
schaften mit lockerem Baumbestand, Gebüschgruppen 
und Freiflächen mit niedriger Vegetation. Außerhalb von 
Siedlungsräumen oft in klimatisch begünstigten Expositi-
onen (BEZZEL 1993). 

- Nest auf Bäumen, in Sträuchern oder Rankenpflanzen, 
mit Sichtschutz, 1-10 m hoch (BEZZEL 1993). 

- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für 
erfolgreiche Reproduktion): 1 – 3 ha (FLADE 1994). 

2.1.2 Nahrung / Nahrungssuchraum: - Herbivor bzw. granivor, kleine Sämereien im Sommer und 
Knospen und Kätzchen im Frühjahr (BEZZEL 1993). 
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- Vorwiegend am Boden, auf freien Flächen oder an Sa-
menstauden klammernd. Zur Brutzeit aber auch hoch in 
den Bäumen (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

2.1.3 Wanderung / Rast: - Kurzstreckenzieher, Teilzieher, im Süden Standvogel (BE-

ZZEL 1993). 
- Tagzieher. 

2.1.4 Rastplatz: Klimatisch begünstigte Niederungsgebiete mit ausreichen-
dem Nahrungsvorkommen (BEZZEL 1993). 

2.1.5 Phänologie: - Wegzug: Mitte September bis Ende November (GLUTZ 

VON BLOTZHEIM 1985). 
- Heimzug: Mitte Februar bis Anfang Mai (BEZZEL 1993). 

- Brut: Monogame Saisonehe, zwei Jahresbruten. Vollge-
lege: 3 - 5 Eier, Legebeginn Erstbrut: Ende April-Mitte Mai, 
Zweitbrut: Ende Juni-Mitte Juli. Späteste Nestlinge bis 
Ende August (BEZZEL 1993). 

2.1.6 Verhalten: Tagaktiv, Gesang von hohen Warten, markanter Singflug. 
Zur Brutzeit einzeln oder in Paaren, ziehende Trupps von 20 
- 50 G. möglich (BEZZEL 1993). 

2.1.7 Sterblichkeit, Alter, Fortpflan-
zung 

- Mittlere Lebenserwartung: 1,98 J. Sterblichkeit der Adul-
ten bis 40 %. 

- Gelegegröße 3-6; Jahresbruten: 2; 
- Gesamtbruterfolg in BW 65,8 %. 

2.2 Empfindlichkeit gegenüber Wirkung des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu prü-
fende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten 
Vorhaben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die Be-
einträchtigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der unter-
suchten Art ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Tötung / Verletzung: - Direkte Tötung / Verletzung: Bei Eingriffen in Gehölze 
grundsätzlich denkbar. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Baubedingte Kolli-
sionen sind in Bezug auf Wohnbaugebiete grundsätzlich 
irrelevant. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering.  

2.2.1.2 Schädigung von Lebensstät-
ten / Flächeninanspruchnahme: 

Bei der Entfernung von Bäumen und Gehölzen in der Brut-
zeit könnten auch Girlitz-Lebensstätten unmittelbar geschä-
digt werden. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.3 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht): 

Kenndaten: 
- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Art der Gruppe 4: 

Brutvogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit. 
- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Effektdistanz bezüg-

lich stark befahrener Straßen von 200 m. 
- Fluchtdistanz (FLADE 1994): < 10 m. 
- Typische Art der Siedlungen mit hoher Toleranz gegen-

über menschlichen Störungen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.1.4 Störung (Barriere-/Zerschnei-
dungswirkungen): 

Barrierewirkungen sind im vorliegenden Fall bei flugfähigen 
Arten ohne Bedeutung. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 
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2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 

2.2.2.1 Schädigung von Lebensstät-
ten / Flächeninanspruchnahme: 

- Brutplätze der Art könnten betroffen sein.  
- Die Art ist allerdings sehr anpassungsfähig und kann 

sich ohne weiteres geeignete Brutplätze im Umfeld su-
chen. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2.2 Störungen (Barriere-/ Zer-
schneidungswirkungen): 

Die Art ist nicht störungsempfindlich. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2.3 Kollisionsrisiko: Denkbar sind Kollisionen aufgrund von Glasfassaden oder 
großen Fenstern. Solche sind grundsätzlich auch im Rah-
men der Umsetzung des Bebauungsplans möglich. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering. 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 

2.2.3.1 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten): 

Die Art ist nicht störungssensibel. Sie ist in Siedlungen – 
speziell in den wärmebegünstigten Gegenden Hessens – 
zum Teil sehr häufig und zeigt hier kein Meideverhalten ge-
genüber Menschen und menschlichen Einrichtungen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.3 Verbreitung 

Europa: 8,3 bis 20 Mio. Bp. (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004). 

Deutschland: 210.000 - 350.000 Bp. (SÜDBECK et. al 2007). 

Hessen: 15.000 - 30.000 Reviere (HGON 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

Im Geltungsbereich konnten drei Reviere der Art festgestellt werden, im Umfeld zwei weitere. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Im Zuge von Rodungen kann es auch zur Zerstörung von Le-
bensstätten des Girlitzes kommen. 

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten: Essentielle Schlüsselbiotope, wie z.B. besonders 
bedeutsame Nahrungshabitate, werden nicht beeinträchtigt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahme ist erforderlich: 
- AV 1: Bauzeitenregelung, 
- AV 2: Ökologische Baubegleitung. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 
44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Letztlich ist die „gelbe“ Art aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit in der Lage in geeignete Flächen im 
Umfeld auszuweichen, sofern einzelne bisher genutzte Brutstätten in Anspruch genommen werden. 
Daher sind artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen auszuschließen. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 



 PLANUNGSBÜRO GALL (2.2018): Wohngebiet „Alte Mark“ Cleeberg  Artenschutzprüfung 

 Seite: 52

Artenschutzrechtliche Prüfung: Girlitz (Serinus serinus) 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten“ tritt ein!                                                                                           ja        nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

- Direkte, baubedingte Tötung / Verletzung: Analog zum Schädigungsverbot kann es im Zusam-
menhang mit der Zerstörung von Lebensstätten auch zur Tötung oder Verletzung von Tieren 
kommen. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität (Kollisionen): Eine relevante Zunahme von Kollisionen kann 
nicht von vornherein ausgeschlossen werden (Glasfassaden, Fenster).  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind erforderlich: 
- AV 1: Bauzeitenregelung, 
- AV 2: Ökologische Baubegleitung. 
- AV 3: Verzicht auf vollverspiegelte / voll verglaste Fassaden; Vermeidung von Vogelschlag 
an Fenstern. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 

Die Vermeidungsmaßnahmen lassen baubedingte Tötungen mit hinreichender Sicherheit ausschlie-
ßen. 

d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere ge-
fangen, verletzt oder getötet - ohne Zusammenhang mit der "Entnahme, Be-
schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten"? 

  ja   nein 

Die Gefahr einzelner Kollisionen mit Gebäudeteilen und insbesondere Glasfassaden oder Fenstern 
ist nie völlig auszuschließen. Durch den Verzicht auf voll verspiegelte / verglaste Fassaden bleibt 
das Risiko in einem Rahmen, der in Siedlungen und Gewerbegebieten immer vorhanden ist und 
überschreitet das allgemeine Lebensrisiko nicht. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!                           ja         nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Relevante Störungen, d.h. solche mit Rückwirkungen auf die lokale Population, sind bei der wenig 
störungssensiblen und häufigen Art mit hinreichender Sicherheit auszuschließen.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!                                    ja           nein 

Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG. 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein?     

  ja     nein 



 PLANUNGSBÜRO GALL (2.2018): Wohngebiet „Alte Mark“ Cleeberg  Artenschutzprüfung 

 Seite: 53

Artenschutzrechtliche Prüfung: Girlitz (Serinus serinus) 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und be-
rücksichtigt worden: 

  Vermeidungsmaßnahmen 

  CEF - Maßnahmen  

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 

Art Nr. 8:  Goldammer 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Goldammer (Emberiza citrinella) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:  V 

  Europäische Vogelart RL Hessen:          V 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa:  
keine Angaben verfügbar 

  günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland (kontinentale Region): 
keine Angaben verfügbar 

  günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebensraum: Brutvogel offener und halboffener, abwechslungsreicher 
Landschaften mit Büschen, Hecken und Gehölzen und / oder 
vielen Randlinien (z.B.: Waldrand, Kahlschläge, Heckenland-
schaften abwechslungsreiche Feldflur).  
Neststand am Boden in der Vegetation oder niedrig in Bü-
schen (BAUER et al. 2005). 

2.1.2 Nahrung / Nahrungssuchraum: Vielfalt an Sämereien, im Sommer viele Insekten und deren 
Larven sowie Spinnen (BAUER et al. 2005). 

2.1.3 Wanderung / Rast: Kurzstreckenzieher, Teilzieher, überwiegend Standvogel 
(BAUER et al. 2005). 
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2.1.4 Phänologie: jeweils nach BAUER et al. (2005): 
- Revierbesetzung: ab Mitte Februar. 
- Legebeginn: ab Mitte April. 
- Nestlinge: bis Ende August / September. 
- Gelegegröße: 3 – 5. 
- Brutdauer: 12-14 d. 
- Jahresbruten: 2, Ersatzgelege häufig, bis 5 Ge-

lege/Paar. 

2.1.5 Sterblichkeit, Alter: - Sterblichkeit: 47 % im 1. Jahr; mittlere Lebenserwartung 
2 Jahre (BAUER et al. 2005). 

- Generationslänge: < 3,3 Jahre (BAUER et al. 2005). 

2.2 Empfindlichkeit gegenüber den Wirkungen des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu prü-
fende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten 
Vorhaben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die Be-
einträchtigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der untersuch-
ten Art ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Wirkfaktor Flächeninanspruch-
nahme - Verletzung / Tötung 

- Direkte Tötung / Verletzung: Eingriffe in lichte Gehölze 
mit Brutplatzfunktionen sind möglich, so dass es auch 
zu baubedingten Tötungen / Verletzungen kommen 
könnte. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Baubedingt irrele-
vant. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.2 Wirkfaktor Flächeninanspruch-
nahme - Schädigung von Lebensstät-
ten 

- Direkte Zerstörung von Lebensstätten: Potenzielle Brut-
plätze der Goldammer sind durch das Vorhaben betrof-
fen.  

- Verlust der Funktionalität von Lebensstätten: Die Gold-
ammer ist in Bezug auf die Nahrungssuche anpas-
sungsfähig. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.3 Wirkfaktor Lärm / Schall - Stö-
rung 

- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Art der Gruppe 4: 
Brutvogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit. 

- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Effektdistanz be-
züglich stark befahrener Straßen von 100 m. 

- Bei der im Vergleich zu typischen Siedlungsarten ge-
genüber menschlichen Störungen sensibleren Art sind 
kurzzeitige räumliche Anpassungen nicht auszuschlie-
ßen.  

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.4 Wirkfaktor Licht - Störung Bei der tagaktiven Art sind Beeinträchtigungen durch baube-
dingte Lichteinflüsse auszuschließen. Die Art kommt über-
dies oft in lichtbeeinflussten Räumen vor, so etwa in der Nähe 
von Verkehrswegen.  
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.1.5 Wirkfaktor Nähe des Men-
schen - Störung 

Eine Sensibilität gegenüber der Nähe von Menschen ist et-
was größer als bei Siedlungsarten.  
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 
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2.2.2.1 Wirkfaktor Flächeninanspruch-
nahme - Dauerhafter Verlust oder 
Funktionsverlust von Lebensstätten 

- Verlust von Lebensstätten: Die Goldammer könnte 
durch die Vorhaben, welche der B-Plan ermöglicht, dau-
erhaft Lebensstätten verlieren. Die Art ist indessen an-
passungsfähig. 

- Verlust der Funktionalität von Lebensstätten: Essentiell 
bedeutsame Nahrungssuchflächen bestehen grund-
sätzlich kaum. Im Umfeld sind potenzielle Nahrungs-
suchflächen in großem Umfang vorhanden. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.2.2 Wirkfaktor Barrierewirkungen - 
Störung 

Irrelevant. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 

2.2.3.1 Wirkfaktor Lärm, Licht und Be-
wegung der Rotoren - Störung 

Die Art ist nicht störungssensibel. Sie zeigt kein ausgepräg-
tes Meideverhalten gegenüber Menschen, kommt aber im In-
neren von Siedlungen nicht vor. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.3.2 Wirkfaktor Glasflächen - Kolli-
sionsrisiko 

Die Goldammer tritt in der Regel nicht im direkten Umfeld von 
Gebäuden auf. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering. 

2.3 Verbreitung 

Europa: 18 bis 31 Mio. Bp. (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004). 

Deutschland: 1,25 Mio. bis 1,85 Mio. Reviere (GEDEON et al. 2014). 

Hessen: 194.000 bis 230.000 Reviere (HGON 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

2012 konnten im Geltungsbereich drei Reviere der Goldammer festgestellt werden (s. Karte A.1). 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Im Einzelfall könnte auch in brutrelevante Bereiche eingegrif-
fen werden. 

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten (Nahrungssuche, dauerhafter Funktionsverlust): 
Essentielle Schlüsselbiotope werden nicht relevant beeinträchtigt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- AV 1: Bauzeitenregelung, 
- AV 2: Ökologische Baubegleitung. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 
44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Die Goldammer findet auch bei vollständiger Ausschöpfung der möglichen Bebauung des Plange-
biets in den Randbereichen des Geltungsbereichs noch immer genügend geeignete Strukturen zur 
Anlage eines Brutplatzes und zur Nahrungssuche. Ein räumliches Ausweichen ist somit ohne weite-
res möglich. Von einem Funktionsverlust ist nicht auszugehen. 
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d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten“ tritt ein!                                                                                                 ja         nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

- Tötung / Verletzung aufgrund der Zerstörung von Lebensstätten: Eine Zerstörung von geschütz-
ten Lebensstätten in der Brutzeit ist nicht von vornherein auszuschließen. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität (Kollisionen): Eine relevante Zunahme von Kollisionen 
kommt nicht in Betracht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- AV 1: Bauzeitenregelung, 
- AV 2: Ökologische Baubegleitung. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzung- 
oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 

Mit Hilfe der Bauzeitenregelung sowie einer optional erforderlichen Baubegleitung können Tötungen 
von Goldammern vermieden werden. 

d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet - ohne Zusammenhang mit der "Entnahme, Beschä-
digung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten"? 

  ja   nein 

Punkt e) ist gegenstandslos.  

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!                           ja        nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Die Art ist nicht störungsempfindlich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!                                    ja         nein 

Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein?  

  ja    nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

  Vermeidungsmaßnahmen 
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Folgende fachlich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und berück-
sichtigt worden: 

  CEF - Maßnahmen  

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Kommentar: 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 

Art Nr. 9:  Haussperling 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Haussperling (Passer domesticus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:   V 

  Europäische Vogelart RL Hessen:           V 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa: (keine Daten verfügbar)   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland: (kontinentale Region) 
(keine Daten verfügbar) 

  günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebensraum: - Brutvogel in Siedlungen aller Art (FLADE 1994). 
- Nest in Nischen oder Höhlen. Hauptsächlich an Gebäu-

den aber auch in Nistkästen (BEZZEL 1993). 
- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für 

erfolgreiche Reproduktion): Koloniebrüter, Aktionsradius 
< 2 km (FLADE 1994). 

2.1.2 Ruheräume: Oft in Hecken oder dichten Gebüschen (BEZZEL 1993). 

2.1.3 Nahrung/Nahrungssuchraum: - Hauptsächlich Sämereien (Getreide), aber auch Insekten 
(bis max. 30% der Nahrung). Jungvögel werden haupt-
sächlich mit Insekten gefüttert (BEZZEL 1993). 

- Vorwiegend am Boden, meist in der Nähe von Deckung 
(GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

2.1.4 Wanderung/Rast: Standvogel mit Junidispersion (BEZZEL 1993). 
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2.1.5 Phänologie: - Zug: Gerichtete Bewegungen September/Oktober (90% 
Jungvögel). Dismigrationen der Jungen nach der Brutzeit 
oder vor dem Brutbeginn durch unverpaarte Altvögel 
möglich (BEZZEL 1993). 

- Brut: Monogame Dauerehe, Bigamie nachgewiesen. 2 - 3 
Jahresbruten; Vollgelege: 3-7 Eier, Legebeginn: von Tem-
peratur abhängig, meist Mitte- Ende - April, Eiablage al-
lerdings in allen Jahreszeiten nachgewiesen. Späteste 
Nestlinge bis November (BEZZEL 1993). 

2.1.6 Verhalten: - Tagaktiv. 
- Haussperlinge vollführen Gruppenbalz. 
- Schlafgemeinschaften in Hecken, Büschen oder Gebäu-

den von wenigen bis zu hunderten Tieren (BEZZEL 1993). 

2.1.7 Sterblichkeit, Alter, Fortpflan-
zung: 

jeweils nach BAUER et al. (2005): 
- Sterblichkeit im 1. Monat 35 - 56 %, bei Adulten 30 - 55 

%. 
- In NL erreichten 11-15 % ein Alter von 4 Jahren. 
- Gelegegröße 4-6. Jahresbruten 2-3. 
- Bruterfolg zwischen 38 und 68 %. 

2.2 Empfindlichkeit gegenüber Wirkung des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu prü-
fende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten 
Vorhaben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die Be-
einträchtigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der unter-
suchten Art ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Tötung/Verletzung: - Direkte Tötung / Verletzung: Nur denkbar, wenn Gebäude 
zerstört oder zumindest Teilen von Gebäuden saniert 
werden.  

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Sperlinge sind un-
mittelbar an Gebäude gebunden. Häufig kennen sie des-
halb evtl. Gefahrenpunkte sehr gut. Gerade aber bei 
Jungvögeln könnte hinsichtlich Glasfassaden und Fens-
tern eine Gefährdung bestehen. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering. 

2.2.1.2 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

Schädigungen sind nicht grundsätzlich auszuschließen, 
wenn es durch den Bebauungsplan zu Abrissmaßnahmen an 
randlichen Gebäuden kommt. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering.  

2.2.1.3 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht): 

- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Art der Gruppe 5: Brut-
vogel ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen. 

- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Effektdistanz bezüg-
lich stark befahrener Straßen von 100 m. 

- Fluchtdistanz (FLADE 1994): < 5 m. 
- Typische Art der Siedlungen mit hoher Toleranz gegen-

über menschlichen Störungen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.1.4 Störung (Barriere-/Zerschnei-
dungswirkungen): 

Barrierewirkungen sind in Bezug auf Haussperlinge generell 
nicht denkbar. Die Art ist typischer Brutvogel von Siedlungen 
und Gewerbegebieten. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 
 



 PLANUNGSBÜRO GALL (2.2018): Wohngebiet „Alte Mark“ Cleeberg  Artenschutzprüfung 

 Seite: 59

Artenschutzrechtliche Prüfung: Haussperling (Passer domesticus) 

2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 

2.2.2.1 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

Lebensstätten gehen höchstens kurzzeitig verloren. Viel-
mehr könnten sich durch den Bau der Gebäude neue Brut-
plätze ergeben. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine 

2.2.2.2 Störungen (Barriere- / Zer-
schneidungswirkungen): 

s. analog unter 2.2.1.4. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.3.3 Kollisionsrisiko: Haussperlinge könnten durch Glasflächen einem Kollisions-
risiko ausgesetzt sein. Aufgrund ihrer guten Kenntnis der 
Gebäude sind Kollisionen dieser Art eher die Ausnahme. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 

2.2.3.1 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten): 

Die Art ist nicht störungssensibel. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.3 Verbreitung 

Europa: Sehr häufiger Brutvogel in Europa. 63 bis 130 Mio. Bp. (BIR-

DLIFE INTERNATIONAL 2004). 

Deutschland: 5,6 bis 11 Mio. Bp. (SÜDBECK et. al 2007). Zweithäufigster 
Brutvogel in Deutschland!  

Hessen: 165.000 - 293.000 Reviere (HGON 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

Der Haussperling ist in dem gehölz- und baumreichen Umfeld des Plangebiets nur punktuell anzu-
treffen. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Geschützte Lebensstätten könnten im Zuge des Abrisses oder 
der Sanierung von Gebäuden zerstört oder beeinträchtigt werden. Dies ist bei den wenigen, 
potenziell brutrelevanten Gebäuden auszuschließen. 

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten: Essentielle Schlüsselbiotope, insbesondere Nah-
rungshabitate, werden nicht relevant beeinträchtigt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 
44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten“ tritt ein!                                                                                         ja        nein 
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4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

- Direkte, baubedingte Tötung / Verletzung: Baubedingte Tötungen / Verletzungen sind ange-
sichts der hier ermittelten Brutplätze mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität (Kollisionen): Eine relevante Zunahme von Kollisionen er-
scheint unwahrscheinlich, kann aber nicht per se ausgeschlossen werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere ge-
fangen, verletzt oder getötet - ohne Zusammenhang mit der "Entnahme, Be-
schädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten"? 

  ja   nein 

Punkt e) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!                           ja      nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Relevante Beeinträchtigungen sind bei der wenig störungssensiblen Art auszuschließen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!                                    ja        nein 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein?     

  ja   nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und be-
rücksichtigt worden: 

  Vermeidungsmaßnahmen 

  CEF - Maßnahmen  

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Kommentar:  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
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   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 

Art Nr. 10:  Klappergrasmücke 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:   - 

  Europäische Vogelart RL Hessen:          V 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland: (kontinentale Region)   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz und Lebensraum: − Brutvogel in offenem bis halboffenem Gelände mit dich-
ten Gruppen niedriger Sträucher (BEZZEL 1993). 

− Nest in niedrigen Dornsträuchern und –hecken, Beeren- 
und Ziersträuchern und kleinen Koniferen. Nesthöhe 0,2 
-3 m (BEZZEL 1993). 

2.1.2 Nahrung und Nahrungssuch-
raum: 

− Breites Spektrum aus weichhäutigen Insekten. Im Som-
mer und Herbst Beeren und fleischige Früchte, im Früh-
jahr auch Nektar (BEZZEL 1993). 

− Nahrungssuche hauptsächlich in niedrigen Strauchstruk-
turen, im Herbst auch in Baumkronen (GLUTZ VON BLOTZ-

HEIM 1985). 

2.1.3 Wanderung/Rast: Langstreckenzieher, Nachtzieher (GLUTZ VON BLOTZHEIM 

1985). 

2.1.4 Phänologie: − Wegzug: Höhepunkt Ende August bis Anfang Septem-
ber, Nachzügler bis Ende Oktober (GLUTZ VON BLOTZHEIM 

1985). 

− Heimzug: Durchschnittliche Erstankunft zwischen Mitte 
April und Anfang Mai (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

− Brut: Monogame Saisonehe. Hauptlegezeit Anfang bis 
Mitte Mai. Ein Jahresgelege mit bis zu zwei Nachgele-
gen. Brutdauer: 11-15 Tage, Nestlingsdauer: 11-13 
Tage, Betreuung nach dem Ausfliegen bis zu 3 Wochen 
(BEZZEL 1993).  
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2.1.5 Verhalten: − Tagaktiv, hauptsächlich in sehr dichtem Gebüsch zu fin-
den. 

2.1.6 Sterblichkeit, Alter, Fortpflan-
zung 

jeweils nach BAUER et al. (2005): 

− Sterblichkeit im 1. Jahr: 65; Adulte 56 -67 %; 

− Gelegegröße 3-7; 1 Jahresbrut; Bruterfolg: 2,2 - 4,5 Juv. 

2.2 Empfindlichkeit gegenüber Wirkung des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu prü-
fende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten 
Vorhaben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die Be-
einträchtigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der untersuch-
ten Art ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Tötung / Verletzung: − Direkte Tötung / Verletzung: Grundsätzlich ist bei Rodun-
gen von Hecken eine brutzeitliche Zerstörung von Nes-
tern nicht auszuschließen. Die Art brütet jedoch nicht im 
Bestandsinnern. 

− Signifikante Erhöhung der Mortalität: Baubedingt ohne 
Relevanz. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.2 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

Da in Gehölze eingegriffen wird, sind Schädigungen von Le-
bensstätten nicht von vornherein auszuschließen. Habitate 
bestehen hier jedoch nur an den Bestandsrändern und im Be-
reich gepflegter Grundstücke, die kaum von Rodungsmaß-
nahmen betroffen sein dürften. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.3 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht): 

− Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Art der Gruppe 4: 
Brutvogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit. 

− Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Effektdistanz bezüg-
lich stark befahrener Straßen von 100 m. 

− Fluchtdistanz (persönliche Beobachtung): < 10 m. 

− Brutvogel auch in Siedlungen mit hoher Toleranz gegen-
über menschlichen Störungen. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  

2.2.1.4 Störungen (Barriere-/Zer-
schneidungswirkungen): 

Bei der hoch mobilen Vogelart hier irrelevant. 
Empfindlichkeit in Bezug auf das aktuelle Vorhaben: Keine. 

2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 

2.2.2.1 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

Der mögliche Verlust einzelner, potenziell geeigneter Brut-
plätze ist im räumlichen Zusammenhang bei der anpas-
sungsfähigen Art irrelevant. Geeignete Gehölze und Hecken 
stehen vor allem am südwestlichen Rand des Geltungsbe-
reichs in großem Maße zur Verfügung. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  

2.2.2.2 Störungen (Barriere-/Zer-
schneidungswirkungen): 

Irrelevant. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2.3 Kollisionsrisiko: Aufgrund ihrer engen Bindung an Gehölze gehören Klapper-
grasmücken zu jenen Arten, die durch Glasfassaden oder 
Fenster vergleichsweise wenig gefährdet sind. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 
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2.2.3.1 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten): 

Kenndaten s. 2.2.1.3. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. Die Art ist nicht 
störungssensibel.  

2.3 Verbreitung 

Europa: Verbreitet in Mittel- und Osteuropa mit 4,8 Mio. bis 7,8 Mio. 
Bp. (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004). 

Deutschland: 300.000 – 450.000 Bp. (SÜDBECK et al. 2007). Kurzfristiger 
Bestandstrend leicht abnehmend (SUDFELDT 2010). 

Hessen: 6.000 - 14.000 Reviere, kurzfristiger Bestandstrend gleich-
bleibend (HGON 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3.Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

Zwei Reviere der Klappergrasmücke konnten am südlichen Rand des Geltungsbereichs erfasst wer-
den. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Aufgrund der ökologischen Präferenzen können Rodungen 
von brutrelevanten Strukturen bei der Klappergrasmücke mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. 

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten: Essentielle Schlüsselbiotope, wie z.B. herausra-
gend wichtige Nahrungshabitate, werden nicht beeinträchtigt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt 
(§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen 
gewährleistet werden? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten“ tritt ein!                                                                                          ja         nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

- Tötung / Verletzung aufgrund der Zerstörung von Lebensstätten: Baubedingte Tötungen oder 
Verletzungen sind aufgrund fehlender Eingriffe in brutrelevante Strukturen mit hinreichender Si-
cherheit auszuschließen. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität (Kollisionen): Die Art ist allenfalls in sehr geringem Maße 
kollisionsgefährdet. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 
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c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zu-
sammenhang mit der "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere ge-
fangen, verletzt oder getötet - ohne Zusammenhang mit der "Entnahme, 
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten"? 

  ja   nein 

Punkt e) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!                        ja         nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Die Klappergrasmücke ist nicht störungssensibel. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!                                  ja          nein 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein?  

  ja      nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und be-
rücksichtigt worden: 

  Vermeidungsmaßnahmen 

  CEF - Maßnahmen  

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Kommentar:  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 
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Art Nr. 11:  Stieglitz 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Stieglitz (Carduelis carduelis) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland:   - 

  Europäische Vogelart RL Hessen:          V 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa:  
(keine Daten verfügbar) 

  günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland: (kontinentale Region) 
(keine Daten verfügbar) 

  günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz/Lebensraum: - Offene und halboffene Landschaften mit abwechslungs-
reichen, mosaikartigen Strukturen. In Obstwiesen, Sied-
lungen, Alleen, Parks und an Waldrändern (BEZZEL 

1993). 
- Nest auf äußeren Ästen in Bäumen und Sträuchern mit 

Sichtschutz, 1-12 m hoch (BEZZEL 1993). 
- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für 

erfolgreiche Reproduktion): < 1 – > 3 ha (FLADE 1994). 

2.1.2 Nahrung/Nahrungssuchraum: - Herbivor bzw. granivor, kleine Sämereien, selten auch 
Insekten (BEZZEL 1993). 

- Abhängig vom Nahrungsangebot direkt von den jeweili-
gen Pflanzen im Nahrungsgebiet (BEZZEL 1993). 

2.1.3 Wanderung/Rast: - Kurzstreckenzieher, Teilzieher, Winterflucht möglich 
(BEZZEL 1993). 

- Tagzieher. 

2.1.4 Phänologie: - Wegzug: Ende August bis Mitte November (BEZZEL 

1993). 
- Heimzug: Ende Februar bis Anfang Mai (BEZZEL 1993). 

- Brut: Monogame Saisonehe, zwei Jahresbruten. Vollge-
lege: 4 - 6 Eier, Legebeginn: Ende April – Mai; späteste 
Anfang August; späteste flügge Jungvögel bis Ende Au-
gust / Mitte September (BEZZEL 1993). 

2.1.5 Verhalten: Tagaktiv. Nester zum Teil in lockeren Gruppen. Außerhalb 
der Brutzeit fast immer in Trupps. Jungvogeltrupps und 
Herbstschwärme übernachten gemeinsam (BEZZEL 1993). 

2.1.6 Sterblichkeit, Alter, Fortpflan-
zung 

jeweils nach BAUER et al. (2005): 
- Sterblichkeit: 66 - 76 % im 1. Lj.; Adulte 63 %. 
- Jahresbruten: 2 -(3); Gelegegröße 4-6; häufig Totalver-

luste, bisweilen unter 1 Juv. / Gelege. 

2.2 Empfindlichkeit gegenüber Wirkung des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu prü-
fende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten 
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Vorhaben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die Be-
einträchtigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der unter-
suchten Art ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Tötung / Verletzung: - Direkte Tötung / Verletzung: Die Zerstörung von Nestern 
dieser Art kommt grundsätzlich in Betracht. Potenzielle 
Brutplätze sind jedoch im Grunde nur in den Randberei-
chen und halboffenen offenen Flächen im Inneren denk-
bar. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Baubedingt ist die-
ser Aspekt irrelevant. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering. 

2.2.1.2 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung der Lebensstätten: 

Da in Gehölze eingegriffen wird, sind Schädigungen von Le-
bensstätten nicht von vornherein auszuschließen. Potenzi-
elle Habitate bestehen hier jedoch nur in Bereichen, die kaum 
von Rodungsmaßnahmen betroffen sein dürften. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering. 

2.2.1.3 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht): 

Kenndaten: 
- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Art der Gruppe 4: 

Brutvogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit. 
- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Effektdistanz bezüg-

lich stark befahrener Straßen von 100 m. 
- Fluchtdistanz (FLADE 1994): < 10 - 20 m. 
- Typische Art der Siedlungen mit hoher Toleranz gegen-

über menschlichen Störungen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  

2.2.1.4 Störung (Barriere-/Zerschnei-
dungswirkungen): 

Relevante Barriere-/Zerschneidungswirkungen sind auszu-
schließen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 

2.2.2.1 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

- Verlust von Lebensstätten: Potenzielle Habitate der Art 
sind durch die mit dem B-Plan ermöglichten Vorhaben 
kaum betroffen. Die Art ist sehr anpassungsfähig und 
dürfte von der Öffnung von waldartigen Bereichen profi-
tieren. 

- Verlust der Funktionalität von Lebensstätten: Essentiell 
bedeutsame Nahrungssuchflächen bestehen grund-
sätzlich kaum. Im Umfeld sind potenzielle Nahrungs-
suchflächen in großem Umfang vorhanden. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering.  

2.2.2.2 Störungen (Barriere- / Zer-
schneidungswirkungen): 

Relevante Barriere-/Zerschneidungswirkungen sind auszu-
schließen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.3.2 Kollisionsrisiko: Stieglitze sind – wie alle anderen Arten auch – durch Glas-
flächen potentiell gefährdet.  
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 

2.2.3.1 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten): 

- Kenndaten s. 2.2.1.3 
- Die Art ist nicht in relevantem Maße störungsempfind-

lich. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  
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2.3 Verbreitung 

Europa: Häufiger Brutvogel mit 12 Mio. bis 29 Mio. Bp. (BIRDLIFE IN-

TERNATIONAL 2004). 

Deutschland: 350.000 - 510.000 Bp. (SÜDBECK et. al 2007). 

Hessen: 30.000 - 38.000 Reviere (HGON 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

Jeweils ein Stieglitz-Revier wurde nur am westlichen und nördlichen Rand des Plangebiets nachge-
wiesen (siehe Karte A.1). 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Eine Zerstörung von Brutplätzen kommt mangels Fortpflan-
zungsstätten in potenziell in Anspruch genommenen Flächen nicht in Betracht. 

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten: Essentielle Schlüsselbiotope werden nicht beein-
trächtigt. Die Funktionalität der Lebensstätten bleibt erhalten. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 
44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten“ tritt ein!                                                                                               ja       nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

- Direkte, baubedingte Tötung/Verletzung: Da keine Zerstörung von Brutplätzen zu erwarten ist, 
können Stieglitze nicht direkt getötet werden. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität (Kollisionen): Eine signifikante Zunahme von Kollisionen 
kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, wenn besonders kollisionsrelevante Struk-
turen geschaffen würden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

AV 3: Verzicht auf vollverspiegelte / voll verglaste Fassaden; Vermeidung von Vogelschlag an Fens-
tern. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 
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d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandlos. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet - ohne Zusammenhang mit der "Entnahme, Beschä-
digung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten"? 

  ja   nein 

Die Vermeidungsmaßnahme stellt sicher, dass es nicht zu einer signifikanten Erhöhung des Mortali-
tätsrisikos durch Schlag an Fenstern kommen kann. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!                             ja      nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Relevante Störungen sind bei der wenig störungssensiblen Art auszuschließen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!                                        ja       nein 

Prüfung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) BNatSchG 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein?  

  ja   nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und be-
rücksichtigt worden: 

  Vermeidungsmaßnahmen 

  CEF - Maßnahmen  

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Kommentar: 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 
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Art Nr. 12:  Trauerschnäpper 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:   - 

  Europäische Vogelart RL Hessen:           - 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland: (kontinentale Region)   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Brutplatz / Lebensraum: - Brütet in Laub-, Misch- und Nadelwäldern, die Habitatwahl 
wird in vielen Gebieten durch das Angebot von Nistkästen 
bestimmt (BEZZEL 1993).  

- Nest in Höhlen, Nistkästen werden Naturhöhlen vorgezo-
gen (BEZZEL 1993). 

- Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für 
erfolgreiche Reproduktion): < 0,1 - 1 ha (FLADE 1994). 

2.1.2 Nahrung / Nahrungssuchraum: - Vor allem fliegende Insekten, aber auch Raupen, Heu-
schrecken und Käfer; Frugivorie auf dem Herbstzug (BEZ-

ZEL 1993).  
- Nahrungserwerb durch kurze Jagdflüge von Ansitzwarten, 

aber auch durch Absammeln von Zweigen. Bei Schlecht-
wetter auch am Boden (BEZZEL 1993). 

2.1.3 Wanderung / Rast: Langstreckenzieher (BEZZEL 1993). 

2.1.4 Rastplatz: Deckungsreiche Gebiete, wie Gebüsche und Wälder. 

2.1.5 Phänologie: - Wegzug: Ab Mitte Juli, hauptsächlich August/September, 
seltener Anfang Oktober (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

- Heimzug: Ausnahmsweise Ende März, hauptsächlich 
Mitte April – Mitte Mai (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

- Brut: Überwiegend monogame Saisonehe, aber auch suk-
zessive Polygynie (meiste Bigynie, seltener Trigynie) mit 
1-2 (selten) Jahresbruten. Legebeginn: Anfang Mai - Ende 
Mai, letzte Nestlinge werden Mitte Juli flügge, ausnahms-
weise auch Anfang August (BEZZEL 1993). 

2.1.6 Verhalten: Tagaktiv, aber Nachtzieher (BEZZEL 1993). 

2.1.7 Sterblichkeit, Alter, Fortpflan-
zung: 

jeweils nach BAUER et al. (2005): 
- Sterblichkeit ca. 50 % bei Adulten; 
- Gelegegröße 4-8; 1 Jahresbrut. 

2.2 Empfindlichkeit gegenüber Wirkung des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu prü-
fende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten 
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Vorhaben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die Be-
einträchtigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der untersuch-
ten Art ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Tötung / Verletzung: - Direkte Tötung / Verletzung: Trauerschnäpper sind in ähn-
lich strukturierten Gebieten stark auf Nistkästen angewie-
sen. Hier bestehen jedoch auch geeignete Naturhöhlen. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Trauerschnäpper 
sind mutmaßlich nur in geringem Maße durch Kollisionen 
an Glas betroffen, da sie das nahe Umfeld von Gebäuden 
eher meiden. Im Einzelfall sind selbige aber nicht auszu-
schließen 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.2 Flächeninanspruchnahme / 
Verlust von Lebensstätten: 

Die Art kann stark an Nistkästen gebunden sein. Dies dürfte 
auch hier der Fall sein. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.3 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht): 

- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Art der Gruppe 4: Brut-
vogel mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit. 

- Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Effektdistanz bezüglich 
stark befahrener Straßen von 200 m. 

- Fluchtdistanz (FLADE 1994): < 10 - 20 m. 
- Relevante baubedingte Störungen, die im Bereich eines 

Brutplatzes stets nur kurzfristig (bei Bau einer Station) auf-
treten könnten, sind grundsätzlich nicht zu erwarten. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.1.4 Störungen (Barriere-/ Zer-
schneidungswirkungen): 

Relevante Barriere- oder Zerschneidungswirkungen kommen 
nicht in Betracht. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  

2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 

2.2.2.1 Flächeninanspruchnahme / 
Verlust von Lebensstätten: 

Relevante anlagenbedingte Lebensraumverluste kommen 
nicht in Betracht. Die Art ist hier vor allem auf Nistkästen an-
gewiesen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering. 

2.2.2.2 Störungen (Barriere-/Zer-
schneidungswirkungen): 

Relevante Barriere- oder Zerschneidungswirkungen kommen 
nicht in Betracht. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2.3 Kollisionsrisiko: Kollisionen sind an Glasflächen im Einzelfall möglich. Es ist 
mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen, dass die Art 
nur selten in Konflikt mit Fenstern oder Fassaden kommen 
könnte. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Sehr gering.  

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 

2.2.3.1 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten): 

Trauerschnäpper kommen regelmäßig auch in Siedlungen o-
der Parks vor und weisen eine hohe Toleranz gegenüber 
menschlichen Störungen auf. Das lässt sich auch bei Nist-
kastenkontrollen leicht erfahren, wenn diese in die Aufzucht-
phase fallen und die Elterntiere sofort nach dem Verlassen 
des unmittelbaren Nistkastenbereichs wieder mit den Fütte-
rungen beginnen (eigene Erfahrungen). 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine.  
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2.3 Verbreitung 

Europa: 12 Mio. – 20 Mio. Bp. (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004). 

Deutschland: 180.000 – 250.000 Bp. (SÜDBECK ET AL. 2007). 

Hessen: 6.000 - 12.000 Reviere (HGON 2010). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

Es konnten zwei Reviere des Trauerschnäppers in waldartigen Bereichen kartiert werden (Karte A.1). 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Die Zerstörung von Brutplätzen ist in Bezug auf die Zerstörung 
von Nistkästen sowie die Rodung von Bäumen nicht auszuschließen. 

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten: Darüber hinaus werden essentielle Schlüsselbio-
tope nicht relevant beeinträchtigt. Nahrungssuchflächen im Umfeld der Bruthöhlen bleiben in 
vollem Umfang erhalten. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 1: Bauzeitenregelung, 
- AV 2: Ökologische Baubegleitung. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 44 
(5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Auch nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen sind relevanten Beeinträchtigungen in Bezug 
auf das Schädigungsverbot nicht auszuschließen. Die Art brütet in Strukturen, die im Zuge der Um-
setzung des Bebauungsplans in Anspruch genommen werden könnten. Angesichts seiner hohen Re-
levanz unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sind daher zusätzliche Maßnahmen vorzuse-
hen, hier die Maßnahme C 2. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 

Durch die Maßnahme C 2 werden dem Trauerschnäpper gezielt geeignete zusätzliche Lebensstätten 
zur Verfügung gestellt, die im Falle von Eingriffen in bestehende Lebensstätten Ausweichmöglichkei-
ten bieten. 

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten“ tritt ein!                                                                                                      ja      nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

- Tötung/Verletzung aufgrund der Zerstörung von Lebensstätten: Tötungen / Verletzungen können 
angesichts der möglichen Eingriffe in Lebensstätten nicht ausgeschlossen werden.  

- Signifikante Erhöhung der Mortalität (Kollisionen): Eine relevante Zunahme von Kollisionen 
kommt nicht in Betracht. Die Art ist nicht in relevanter Weise durch Kollisionen an Glasflächen 
betroffen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 
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Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 1: Bauzeitenregelung, 
- AV 2: Ökologische Baubegleitung. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten" Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 

Nach Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen und insbesondere der Bauzeitenregelung bestehen 
keine Risiken mehr für den Trauerschnäpper. 

d) Wenn JA - kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet - ohne Zusammenhang mit der "Entnahme, Beschä-
digung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten"? 

  ja   nein 

Punkt e) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein!                            ja         nein 

4.3 Störungsbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Trauerschnäpper sind nicht störungsempfindlich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Relevante Beeinträchtigungen können in Bezug auf Störungen mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung" tritt ein!                                       ja       nein 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und berück-
sichtigt worden: 

  Vermeidungsmaßnahmen 

  CEF - Maßnahmen  

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Kommentar:  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 
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   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 

Art Nr. 13:  Zwergfledermaus 

Einzelartenprüfung: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

  FFH-RL-Anhang IV-Art  RL Deutschland:  - 

  Europäische Vogelart RL Hessen:          3 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Europa:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Deutschland: (kontinentale Region)   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

Hessen:   günstig    ungünstig - 
unzureichend 

  ungünstig - 
schlecht 

2. Charakterisierung der betroffenen Art 

2.1 Lebensraumansprüche / Verhaltensweisen 

2.1.1 Quartiere: - Sommerquartiere/Wochenstuben: Die Zwergfledermaus 
unterhält Wochenstuben in Gebäuden (MESCHEDE & RU-

DOLPH 2004), besiedelt aber auch Baumhöhlen, Nistkäs-
ten oder ähnliches, wobei es sich hierbei meist um Männ-
chen-Quartiere handelt (AGFH 1994). 

- Winter- / Paarungsquartiere: Keller, Kasematten, Stollen 
Höhlen, Gebäude, (NATURSCHUTZINFORMATIONSSYSTEM 

NRW ONLINE). 

2.1.2 Jagdgebiet: - Zwergfledermäuse sind als echte Generalisten fast über-
all jagend anzutreffen, wobei gewisse Präferenzen beste-
hen (vgl. MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Von größter Be-
deutung sind Gewässer und Gehölzränder. Ausgeräumte 
Landschaften werden gemieden (MESCHEDE & RUDOLPH 

2004). 

- Jagdgebietsgröße 19 ha (NATURSCHUTZINFORMATIONS-
SYSTEM NRW ONLINE). 

2.1.3 Aktionsraum: - Einzeltiere wechseln Wochenstubenquartiere bis in 15 
km, Wochenstubenverbände bis in 1,3 km Entfernung 
(DIETZ 2006). 

- Schwärmquartiere werden in bis zu 22,5 km Entfernung 
aufgesucht, aber Jagdgebiete liegen im Mittel nur 1,5 km 
entfernt (DIETZ 2006). 

2.1.4 Phänologie: - Paarungszeit: Mitte August bis Ende September, 

- Geburtszeit: Mitte Juni bis Anfang Juli, 

- Bezug des Sommerquartiers: April / Mai, 

- Bezug des Winterquartiers: Ab Oktober, 
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Einzelartenprüfung: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

- Anzahl Jungtiere: meist 2. 

2.1.5 Flughöhe / -verhalten: - Wohnungseinflüge und die häufigen Kollisionen mit Wind-
energieanlagen belegen eine Flughöhe von 3 bis 100 m 
(HAENSEL 2007). 

- Fliegt oft entlang von Leitstrukturen, wie Waldrändern und 
Hecken (NATURSCHUTZINFORMATIONSSYSTEM NRW ON-

LINE, AG QUERUNGSHILFEN 2003). 

2.2 Empfindlichkeit gegenüber Wirkung des Vorhabens 

Im Abschnitt 2.2 werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 (Wirkfaktoren) aufgegriffen und auf die zu prü-
fende Art bezogen. Beurteilt wird hier die grundsätzliche Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten 
Vorhaben, wobei noch nicht das konkrete Artvorkommen beurteilt wird (s. Abschnitt 4), aber die Be-
einträchtigungen, die regelmäßig von dem zu beurteilenden Vorhaben auf Vorkommen der unter-
suchten Art ausgehen. 

2.2.1 Baubedingte Wirkungen: 

2.2.1.1 Tötung / Verletzung: - Direkte Tötung / Verletzung: Zerstörungen von Quartieren 
sind nicht grundsätzlich auszuschließen, speziell im Zu-
sammenhang mit den Sanierungsarbeiten an Gebäuden. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität: Baubedingt gegen-
standslos. 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.2 Flächeninanspruchnahme / 
Verlust von Lebensstätten: 

Verluste von Lebensstätten können nicht von vornherein aus-
geschlossen werden, da sich in den Gebäuden auch Zwerg-
fledermäuse befinden könnten. Auch die vereinzelte Nutzung 
von Quartieren in Baumhöhlen und -spalten ist nicht auszu-
schließen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.1.3 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht): 

- Zwergfledermäuse sind eng an menschliche Gebäude ge-
bunden. Zu den deutschlandweit größten Winter- und 
Paarungsquartieren gehören Glockentürme von großen 
Kirchenbauwerken. Eine relevante Störungssensibilität 
gegenüber Menschen kann ausgeschlossen werden. 

- Auch die Zwergfledermäuse nutzen Wochenstubenver-
bände und wechseln häufig die Quartiere (MESCHEDE & 

RUDOLPH 2004). 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.1.4 Störungen (Barriere- / Zer-
schneidungswirkung): 

Relevante Barriere- und Zerschneidungswirkungen kommen 
grundsätzlich nicht in Betracht. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.2 Anlagenbedingte Wirkungen: 

2.2.2.1 Flächeninanspruchnahme / 
Schädigung von Lebensstätten: 

Anlagenbedingte Verluste von Lebensstätten kommen grund-
sätzlich in Betracht, wenn Gebäude abgerissen oder saniert 
werden - im Einzelfall auch bei Baumfällungen. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Gering. 

2.2.2.2 Störungen (Barriere- / Zer-
schneidungswirkungen): 

Relevante Barriere- und Zerschneidungswirkungen kommen 
grundsätzlich nicht in Betracht. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen: 

2.2.3.1 Störungen (Lärm, Erschütte-
rung, Licht, Meideverhalten): 

Die Art ist nicht störungssensibel und wechselt häufig die 
Quartiere. 
Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.2.3.2 Kollisionsrisiko: Irrelevant. 
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Einzelartenprüfung: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Vorhabenbezogene Empfindlichkeit: Keine. 

2.3 Verbreitung 

Europa: Das Verbreitungsgebiet der Zwergfledermaus umfasst ganz 
Europa mit Ausnahme weiter Teile Skandinaviens (DIETZ et al. 
2003). Häufigste Art in Europa (BRAUN & DIETERLEN 2003). 

Deutschland: Die Art ist die in Deutschland am häufigsten nachgewiesene 
Fledermaus und kommt flächendeckend vor (DIETZ & SIMON 

2003). Langfristiger Bestandstrend: starker Rückgang, kurz-
fristiger Bestandstrend: gleichbleibend (BFN 2009). 

Hessen: Die Zwergfledermaus ist die häufigste Fledermausart Hes-
sens. Ihr Bestand wird z.B. für den Landkreis Marburg-Bie-
denkopf auf knapp 120.000 adulte Tiere geschätzt (DIETZ & 

SIMON 2003). 

Vorhabenbezogene Angaben 

3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen   potenziell 

Die Zwergfledermaus ist auch hier regelmäßig anzutreffen und fehlt nahezu in keiner Detektorauf-
nahme. 
Hinweise auf Quartiere im UG ergaben sich nicht. Quartiere sind aber nicht auszuschließen. 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-
schädigt oder zerstört werden? 

  ja   nein 

- Direkte, baubedingte Zerstörung: Eine Zerstörung von Quartieren der Zwergfledermaus kommt 
im Zuge der Sanierungsarbeiten oder beim Abriss von Gebäuden in Betracht. Auch Baumfällun-
gen könnten potenziell relevant sein. 

- Negative Rückwirkungen auf Lebensstätten: Essentielle Schlüsselbiotope (Nahrungshabitate) 
werden nicht beeinträchtigt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 1: Bauzeitenregelung für Fäll- und Rodungsarbeiten. 
- AV 2: Baubegleitung. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 
44 (5) Satz 2 BNatSchG) – ohne CEF-Maßnahmen? 

  ja   nein 

Der Verlust von Quartieren durch die mit dem Bebauungsplan ermöglichten Vorhaben ist nicht aus-
zuschließen. Um den Tieren Ausweichmöglichkeiten zu geben, ist daher die Maßnahme C 1 durch-
zuführen. Auf Basis dieser Maßnahme verbleiben keine Beeinträchtigungen mehr im Hinblick auf das 
Artenschutzrecht. 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch CEF-Maßnahmen ge-
währleistet werden? 

  ja   nein 

Auf Basis der CEF-Maßnahme 1 kommt ein Verlust der ökologischen Funktionen vor Ort nicht in Be-
tracht. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten“ tritt ein!                                                                                          ja           nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 
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Einzelartenprüfung: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

- Direkte, baubedingte Tötung / Verletzung: Die Zerstörung von Quartieren kann nicht ausge-
schlossen werden. 

- Signifikante Erhöhung der Mortalität (Kollisionen): Gegenstandslos. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 
- AV 1: Bauzeitenregelung für Fäll- und Rodungsarbeiten. 
- AV 2: Baubegleitung. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten“ Tiere gefangen, verletzt oder getötet? 

  ja   nein 

Beeinträchtigungen in Bezug auf das Tötungsverbot im Zusammenhang mit der Zerstörung von Quar-
tieren sind nicht zu prognostizieren, sofern die Umsetzung der Maßnahmen AV 1und AV 2 sicherge-
stellt ist. 

d) Wenn JA – kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumliche Zusammenhang erfüllt werden (§ 44 (5) Satz 2 
BNatSchG)? 

  ja   nein 

Punkt d) ist gegenstandslos. 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen Tiere gefan-
gen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschä-
digung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“? 

  ja   nein 

Punkt e) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein!                           ja         nein 

4.3 Störungstatbestände (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können die Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten gestört werden? 

  ja   nein 

Es besteht keine relevante Störungsempfindlichkeit. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Punkt b) ist gegenstandslos. 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

Punkt c) ist gegenstandslos. 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein!                                     ja           nein 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG 
ein?  

  ja   nein 

  Ausnahme erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 

  Ausnahme nicht erforderlich 

Artenschutzprüfung abgeschlossen 

5. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen sind in den 
Planunterlagen dargestellt und berück-
sichtigt worden: 

  Vermeidungsmaßnahmen 

  CEF - Maßnahmen  

  FCS - Maßnahmen  

  Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

   tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 bis 4 ein, so dass keine Ausnahme 
gemäß § 45 (7) BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
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Einzelartenprüfung: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

   liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 (8) BNatSchG, ggf. in Ver-
bindung mit Art. 16 (1) FFH-RL 

   sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG in Verbindung mit 
Art. 16 (1) FFH-RL nicht erfüllt! 
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5.5  Zusammenfassung der Ergebnisse der Artenschutzprüfung 

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Einzelartenprüfung folgendes Bild:  

Tabelle 10: In die einzelartenbezogene Prüfung einzustellende Arten 

Nr. Dt. Name V
e
rm

e
id

u
n

g
s
-

m
a
ß

n
a
h

m
e
n

 

C
E

F
-M

a
ß

n
a
h

m
e
n

 

T
ö

tu
n

g
s
v
e
rb

o
t 

e
rf

ü
ll
t?

 

S
c
h

ä
d

ig
u

n
g

s
v
e
r-

b
o

t 
e
rf

ü
ll
t?

 

S
tö

ru
n

g
s
v
e
rb

o
t 

e
rf

ü
ll
t?

 

A
u

s
n

a
h

m
e
v
e
r-

fa
h

re
n

 e
rf

o
rd

e
r-

li
c
h

?
 

1. Bluthänfling x n n n n n 

2. Braunes Langohr x x n n n n 

3. Breitflügelfledermaus x n n n n n 

4. Feldsperling x n n n n n 

5. Fransenfledermaus x n n n n n 

6. Gartenrotschwanz x x n n n n 

7. Girlitz x n n n n n 

8. Goldammer x n n n n n 

9. Haussperling n n n n n n 

10. Klappergrasmücke n n n n n n 

11. Stieglitz x n n n n n 

12. Trauerschnäpper x x n n n n 

13. Zwergfledermaus x x n n n n 

Erläuterungen: x = sind erforderlich; n = sind nicht erforderlich / ist nicht zutreffend. 

Fazit zu Kap. 5 (Auswirkungsprognose): 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse werden drei Prüfschritte durchlaufen: 

1. Die Abschichtung der potenziell betroffenen Arten und Artengruppen; 

2. die vereinfachte Prüfung für bestimmte Vogelarten und  

3. die einzelartenbezogene Prüfung der verbleibenden Arten. 

Die artenschutzrechtliche Abschichtung kommt zum Ergebnis, dass im Hinblick auf das zu 

prüfende Vorhaben sowohl die Fledermäuse wie auch Vögel einer weiteren Prüfung zu unter-

ziehen sind. Allerdings können auch aus diesen Gruppen Arten abgeschichtet werden, da sie 

- von vornherein erkennbar - keine Wirkempfindlichkeit gegenüber den durch den B-Plan er-

möglichten Vorhaben aufweisen und / oder keine Fortpflanzungsstätten im Plangebiet aufwei-

sen. 

In der vereinfachten Prüfung bestimmter Vogelarten können vollständig jene Arten aus dem 

weiteren Prüfprozess entlassen werden, die in Hessen einen günstigen Erhaltungszustand 

aufweisen. 
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Der einzelartenbezogenen Prüfung wurden auf dieser Basis 13 Arten zugeführt. Die Prüfung 

dieser Arten ergab für elf Arten die Notwendigkeit von Vermeidungsmaßnahmen. Für vier Ar-

ten - Braunes Langohr, Zwergfledermaus, Gartenrotschwanz und Trauerschnäpper - sind dar-

über hinaus auch CEF-Maßnahmen erforderlich.  

FCS-Maßnahmen3 oder ein Ausnahmeverfahren nach § 45 (7) BNatSchG sind für keine Art 

erforderlich. 

Letztlich verbleiben keine relevanten Beeinträchtigungen von Arten in Bezug auf § 44 (1) 

BNatSchG. 

6 Gutachterliches Fazit / Zusammenfassung 

Die wesentlichen Ergebnisse der Artenschutzprüfung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Das Artenschutzrecht sieht einen umfassenden Schutz für die Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie und die Europäischen Vogelarten vor. Kommen solche Arten im Plange-

biet oder dessen Umfeld vor, ist im Rahmen von Planverfahren die Verletzung von ar-

tenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu prüfen. 

2. Methodisches Vorgehen: Im Jahr 2012 wurden im Plangebiet umfassende Untersuchun-

gen zur Fauna durchgeführt, die vor allem den artenschutzrechtlich potenziell relevanten 

Arten und Artengruppen galten. Untersuchungsgegenstand waren daher die Sommervö-

gel, die Fledermäuse, die Reptilien und die Haselmaus. 

3. Ergebnisse: Bei den Vögeln ist die Artenvielfalt des UG als mäßig hoch zu bezeichnen. 

40 Brutvogelarten spiegeln die recht hohe Strukturvielfalt des Plangebiets wider. Heraus-

ragend bedeutsame Arten fehlten hingegen, obgleich mit Gartenrotschwanz und Blut-

hänfling zwei Arten mit schlechtem Erhaltungszustand in Hessen festgestellt werden 

konnten. 

Fünf Fledermausarten konnten bis auf Artniveau bestimmt werden, wobei keine Art als 

besonders bemerkenswert einzustufen war. So fehlten vor allem Arten mit schlechtem 

Erhaltungszustand. 

Bei den Reptilien konnte allein die Blindschleiche nachgewiesen werden. 

Die Haselmaus konnte 2012 im Geltungsbereich nicht festgestellt werden 

4. Ergebnis der Konfliktanalyse: Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Konfliktanalyse 

werden drei Prüfschritte durchlaufen: 

1. Die Abschichtung der potenziell betroffenen Arten und Artengruppen; 

2. die vereinfachte Prüfung für bestimmte Vogelarten und  

3. die einzelartenbezogene Prüfung der verbleibenden Arten. 

Die artenschutzrechtliche Abschichtung kommt zum Ergebnis, dass im Hinblick auf das 

zu prüfende Vorhaben sowohl die Fledermäuse wie auch Vögel einer weiteren Prüfung 

                                                
3 FCS-Maßnahme: siehe Erläuterung in Kap. 2. 
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zu unterziehen sind. Allerdings können auch aus diesen Gruppen Arten abgeschichtet 

werden, da sie - von vornherein erkennbar - keine Wirkempfindlichkeit gegenüber den 

durch den B-Plan ermöglichten Vorhaben aufweisen und / oder keine Fortpflanzungs-

stätten im Plangebiet aufweisen. 

In der vereinfachten Prüfung bestimmter Vogelarten können vollständig jene Arten aus 

dem weiteren Prüfprozess entlassen werden, die in Hessen einen günstigen Erhaltungs-

zustand aufweisen. 

Der einzelartenbezogenen Prüfung wurden auf dieser Basis 13 Arten zugeführt. Die Prü-

fung dieser Arten ergab für elf Arten die Notwendigkeit von Vermeidungsmaßnahmen. 

Für vier Arten - Braunes Langohr, Zwergfledermaus, Gartenrotschwanz und Trauer-

schnäpper - sind darüber hinaus auch CEF-Maßnahmen erforderlich.  

FCS-Maßnahmen4 oder ein Ausnahmeverfahren nach § 45 (7) BNatSchG sind für keine 

Art erforderlich. 

Letztlich verbleiben keine relevanten Beeinträchtigungen von Arten in Bezug auf § 44 (1) 

BNatSchG. 
  

                                                
4 FCS-Maßnahme: siehe Erläuterung in Kap. 2. 
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Anhang 1: Vereinfachte Prüfung bestimmter Vogelarten 

Erläuterungen: n = Nachweis; p = potenziell; BV = Brutvogel, N = Nahrungsgast 

Dt. Name Wissensch. 
Name 

Vork. 
 

Status potenziell 
betroffen: 

Tötung 

potenziell 
betroffen: 

Schädigung 

potenziell 
betroffen: 
Störung 

Erläuterung der Betroffenheit Maßnahme 

Amsel Turdus merula n BV x x  Vorkommen: Sehr häufiger Brut-
vogel im Bereich der Gehölze. 

Verbotstatbestände:  

• Tötungsverbot: Nicht ein-
schlägig, da relevante Zu-
nahme von Kollisionen aus-
geschlossen werden kann. 

Eine direkte Zerstörung von 
Brutplätzen kommt auf Basis 
der Vermeidungsmaßnah-
men nicht in Betracht. 

• Schädigungsverbot: Nicht 
einschlägig, da bei der häufi-
gen und wenig anspruchsvol-
len Art ein Verlust der Funkti-
onalität im räumlichen Zu-
sammenhang nicht in Be-
tracht kommt. 

• Störungsverbot: Die Art ist 
nicht störungssensibel. Ohne-
hin nicht einschlägig, da bei 
der häufigen Art Rückwirkun-
gen auf den Erhaltungszu-
stand ausgeschlossen wer-
den können. 

AV 1, AV 2 

Bachstelze Motacilla alba n BV x x  Vorkommen: Zerstreut vorkom-
mender Brutvogel im Bereich der 
Gehölze. 

Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 
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Dt. Name Wissensch. 
Name 

Vork. 
 

Status potenziell 
betroffen: 

Tötung 

potenziell 
betroffen: 

Schädigung 

potenziell 
betroffen: 
Störung 

Erläuterung der Betroffenheit Maßnahme 

Blaumeise Parus caeru-
lus 

n BV x x  Vorkommen: Sehr häufiger Brut-
vogel im Bereich der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Buchfink Fringilla coe-
lebs 

n BV x x  Vorkommen: Sehr häufiger Brut-
vogel im Bereich der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Buntspecht Dendrocopos 
major 

n BV x x  Vorkommen: Zerstreut vorkom-
mender Brutvogel im Bereich der 
Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Dorngrasmücke Sylvia commu-
nis 

n BV x x  Vorkommen: Zerstreut vorkom-
mender Brutvogel im Bereich der 
Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Eichelhäher Garrulus 
glandarius 

n BV x x  Vorkommen: Selten vorkommen-
der Brutvogel im Bereich der Ge-
hölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Elster Pica n BV x x  Vorkommen: Zerstreut vorkom-
mender Brutvogel im Bereich der 
Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Fitis  Phylloscopus 
trochilus 

n BV x x  Vorkommen: Zerstreut vorkom-
mender Brutvogel im Bereich der 
Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 
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Dt. Name Wissensch. 
Name 

Vork. 
 

Status potenziell 
betroffen: 

Tötung 

potenziell 
betroffen: 

Schädigung 

potenziell 
betroffen: 
Störung 

Erläuterung der Betroffenheit Maßnahme 

Gartenbaumläufer Certhia bra-
chydactyla 

n BV x x  Vorkommen: Selten vorkommen-
der Brutvogel im Bereich der Ge-
hölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Gartengrasmücke Sylvia borin n BV x x  Vorkommen: Zerstreut vorkom-
mender Brutvogel im Bereich der 
Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Gimpel Pyrrhula n BV x x  Vorkommen: Selten vorkommen-
der Brutvogel im Bereich der Ge-
hölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Grauschnäpper 
Muscicapa 
striata 

n BV x x  Vorkommen: Selten vorkommen-
der Brutvogel im Bereich der Ge-
hölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Grünfink Carduelis 
chloris 

n BV x x  Vorkommen: Mäßig häufig vor-
kommender Brutvogel im Bereich 
der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Grünspecht Picus viridis n, n N, BV    Vorkommen: Nur außerhalb des 
GB vorkommender Brutvogel. In-
nerhalb des GB nur als Nahrungs-
gast nachgewiesen. 
Verbotstatbestände: Keine funk-
tionalen Beziehungen zum GB. 

 

Haubenmeise Parus crista-
tus 

n BV x x  Vorkommen: Zerstreut vorkom-
mender Brutvogel im Bereich der 
Gehölze. 

AV 1, AV 2 
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Dt. Name Wissensch. 
Name 

Vork. 
 

Status potenziell 
betroffen: 

Tötung 

potenziell 
betroffen: 

Schädigung 

potenziell 
betroffen: 
Störung 

Erläuterung der Betroffenheit Maßnahme 

Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

Hausrotschwanz Pheonicurus 
ochruros 

n BV x x  Vorkommen: Mäßig häufig vor-
kommender Brutvogel im UG. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Heckenbraunelle Prunella mo-
dularis 

n BV x x  Vorkommen: Mäßig häufig vor-
kommender Brutvogel im Bereich 
der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Kernbeißer Coccothrau-
stes coccot. 

n BV x x  Vorkommen: Mäßig häufig vor-
kommender Brutvogel im Bereich 
der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Kleiber Sitta europaea n BV x x  Vorkommen: Zerstreut vorkom-
mender Brutvogel im Bereich der 
Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Kohlmeise Parus major n BV x x  Vorkommen: Sehr häufiger Brut-
vogel im Bereich der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Mäusebussard Buteo buteo n, n Ü, N    Vorkommen: Nur außerhalb des 
GB vorkommender Nahrungsgast. 
Innerhalb des GB nur überfliegend 
nachgewiesen. 
Verbotstatbestände: Keine funk-
tionalen Beziehungen zum GB. 

 

Mönchsgrasmücke Sylvia atri-
capilla 

n BV x x  Vorkommen: Sehr häufiger Brut-
vogel im Bereich der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 
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Dt. Name Wissensch. 
Name 

Vork. 
 

Status potenziell 
betroffen: 

Tötung 

potenziell 
betroffen: 

Schädigung 

potenziell 
betroffen: 
Störung 

Erläuterung der Betroffenheit Maßnahme 

Rabenkrähe Corvus corone n BV x x  Vorkommen: Zerrstreut vorkom-
mender Brutvogel im Bereich der 
Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Ringeltaube Columba pa-
lumbus 

n BV x x  Vorkommen: Häufiger Brutvogel 
im Bereich der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Rotkehlchen Eithacus rube-
cula 

n BV x x  Vorkommen: Mäßig häufiger 
Brutvogel im Bereich der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Sommergoldhähnchen Regulus igni-
capillus 

n BV x x  Vorkommen: Seltener Brutvogel 
im Bereich der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Star Sturnus vulga-
ris 

n BV x x  Vorkommen: Häufiger Brutvogel 
im Bereich der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Straßentaube 
Columba livia 
f. domestica 

n Ü    Vorkommen: Im UG nur überflie-
gend festgestellt. 
Verbotstatbestände: Keine funk-
tionalen Beziehungen zum GB. 

 

Sumpfmeise Parus palust-
ris 

n BV x x  Vorkommen: Seltener Brutvogel 
im Bereich der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Turmfalke Falco tin-
nunculus 

n, n N, BV    Vorkommen: Nur außerhalb des 
GB vorkommender Brutvogel. In-
nerhalb des GB nur als Nahrungs-
gast nachgewiesen. 
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Dt. Name Wissensch. 
Name 

Vork. 
 

Status potenziell 
betroffen: 

Tötung 

potenziell 
betroffen: 

Schädigung 

potenziell 
betroffen: 
Störung 

Erläuterung der Betroffenheit Maßnahme 

Verbotstatbestände: Keine funk-
tionalen Beziehungen zum GB. 

Zaunkönig Troglodytes 
troglodytes 

n BV x x  Vorkommen: Mäßig häufiger 
Brutvogel im Bereich der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Zilpzalp Phylloscopus 
collybita 

n BV x x  Vorkommen: Häufiger Brutvogel 
im Bereich der Gehölze. 
Verbotstatbestände: Analog zur 
Amsel. 

AV 1, AV 2 

Erläuterungen: n = Nachweis; p = potenziell; BV = Brutvogel, N = Nahrungsgast, Dz = Durchzügler (ziehend, nicht rastend). 
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Anhang 2: Karten 

 

Karte A.1 „Bemerkenswerte Vogelarten“ 

 

siehe folgendes Kartenblatt 




